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DANN WIEDER 

Was keiner 
geglaubt haben wird 

was keiner , .... 
gewußt haben 'Ronnte 

was keiner 
geahnt haben durfte 

das wird dann wieder 
das gewesen sei n 

was keiner 
gewollt haben wollte 

E. Fried 
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PERSÖNLICHE ERKLÄ R UNG 

Es ist kein leich~es Unterfangen einen Sa~ 2 auszu 
sprechen oder niederzusc hreiben in dem aas wort 
" K 0 n zen t rat ion sI ag er" e n t haI te n ist . Zug r 0 I~ ist 
die Unfaßbarkeit des Geschehens. die hinter dem Be 
griff steht. Jede r Satz mit diesem Wor t wird auf 
eine ganz persönliche Waagschale gelegt -und jeder 
hat seine Waage anders geeicht. 
Wo der eine betroffen ist, is t d er and e r e sc hon 
verletzt und der dritte noch ungerührt. Di e Reak
tionen der Menschen um mich, auf meine Mitteilung 
das Thema "Konzentrationsl a ger" als Diplomarbeit 
gewähl t zu haben, reichte von Aner k ennung über Ig
noranz bis zu VerständnislosigkeiL und Ablehn ung. 
Die oft heftigen und emotionalen Gespräche die sic h 
ergaben, zeigen, daß die Auseinandersetzung nOLwen
dig ist . 
Die Lager sind unleugbar -auch wenn oft kaum me hr 
als die Fundamente zu er kennen sind . 
Anstoß zu dieser Themenwahl wa r ein inte rnationale r 
Wettbewerb der von der i tal ienischen Ge me inde 
CARPI/Modena ausgeschrieben wu rde. 
Der genaue Wettbewerbstitel ist im Fo lgenden 
angeführt, um Mißverständnissen , die sich aus eine r 
gefühlsmäßigen Reduzierung des Gesamtwortlautes auf 
die beiden Begriffe " Konzentrationsl ager" und 
"Wettbewerb " ergeben könnten, v orzubeugen. 
INTERNATIONAL COMPETITION FO R THE RES TORAT10N OF 
THE FORMER CONCENTRA TIO N CAMP AT FOSSO LI . THE PAR K 
1S TO BE COM E" A NATIONAL MUSEUM IN MEMOR Y OF THE 
VIC TIMS OF NAZI CO NCENT RATIO N CAMPS AND A PUP LI C 
PARK " . 
Es ist vielleicht trotz d em manchem unverständlic h, 
wie man ein ehemaliges Ko nzent ra tions lager mit e l 
nem baukünstleri~chen Wettbewerb i n Zusam menhang 
bringen kann. Aber prinzipiell wäre dann auch die 
Aufstellung eines Denkmales i n Form einer Sk ulptur 
oder ei nes Gedenksteines auf de m Gelände e i nes ehe
maligen Konzentrations lagers in Zweifel zu ziehen. 
Vi elme hr scheint mir der Versuch, einen ganzen La
gerkomple x mit seinem Umfeld in Form eines Wettbe 
werbes zu einer Gedenkstätte un d einem öffentlichen 
Par k u mzugestalten ein mutiger Schrit t. 
Die offene r e italienisc he Mentalität und die viel 
geringere Belastung des italienischen Faschismus 
mit dem Holocou st mögen hierfür die Ursachen sein . 
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CARPI Per st nlisne Er Klirung 

In öster r eich würde die Durchführung eines solchen 
Wettbewerbes sicher zahlreiche erregte Rea ktionen 
auslösen . Dabei vergißt man zu leic h t. wi e nahe uns 
die Spuren der Vergangenheit sind. 
Es ist nicht nur Mauthausen. 
In ganz österreich wurden vi ele Nebenlager 
errichtet. Im folgenden sind nur die La ger in der 
Steiermark aufgezählt: 
Bretstein / BH Judenbu rg , Eisenerz , Retznei / BH 
Leibnitz, st. Marein / BH Mu rau, Peggau, St. 
Lambrecht. . '" 

. .• "t: 

Die Betroffenheit, die ich bei der Auseinanderset
zung mit dem Thema verspürte, führte oft zu Zweifel 
am Sinn der Arbeit . Ist man Angesichts der Unvo r 
stellbarkeit des Geschehenen überhaupt berechtigt 
zu recherchieren, zu untersuchen und zu planen ? 
Kan n man dem Tod und dem Leid von Millionen über
haupt ein Denkmal setzen? Ist die Unt e rsuch ung der 
historischen Entwic klung von Konzentrationsl agern 
notwendig ? 
Aber der Versuch, im 
Ver gangenheit, Vorgä nge in 
erkennen, ist vi elle icht 
zu künftige. gef ährl iche 
verhindern. 

Rückblick auf die 
der Gege nwart zu 

elne Möglichkeit 
Entwicklungen zu 

Das Verstehe n-Wo llen 
Er kennen- Können. 

ist die Vorausset =ung .:um 



6 

MENSCHENRECHTE 

Am 14. Juli 1989 wird in Paris der "Grande Arche", 
ein 110 m hoher Triumphbogen eingeweiht. Dieser 
Triumphbogen, von dem Dänen Johann Otto von 
Spreckelsen geplant, steht als Erinnerung an die 
Erklärung der Menschenrechte zu Beginn der franzö
sischen Revolution im Jahre 1789. 
Mit dem Sturm der Bürgermiliz auf das französische 
Staatsgefängnis (Bastille) wurde vor 200 Jahren ein 
Meilenstein in der europäischen Menschenrechtsfrage 
gesetzt. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
sind die prägnantesten Begriffe dieser Revolution 
gegen den aristoKratischen Absolutismus . Die Ge
samtwirkung der frantosischen Revolution hat das 
Denken bis heute beeinflußt; auch wenn die Revolu
tion nach Robespierre und mit Napoleon scheinbar 
untergehen wollte. Aber die Menscnenrechte wurden 
endgültig Teil der f ra nzösischen Verfassung und al
le Neufo rmungen bis hinauf zur De kl aration der Ver
einten Nationen sind nur mehr Var iationen zu dem 
damaligen Anliegen. 

Auszug aus der 
Französische Verfassung 
von 1791 

ERKLÄRUNG DER RECHTE DES 
MENSCHEN UND BÜRGERS 

Nachdem die Representanten des Volkes, 
konstituiert als Nationalversammlung, e r 
wo gen haben, daß die Unkenntnis, das Ver
gessen oder die Mißachtung der Rechte des 
Menschen die alleinigen Ursachen des öf
fentlichen Unglücks und der Verderbtheit 
der Regierungen sind, so haoen sie 
beschlossen, in einer feierlichen Erklä
rung die natürlicnen, unveräu ßerlichen 
und geheili gt en Menschenrecnte 
darzulegen, damit diese Erklä rung allen 
Gliedern des gesellschaftlichen Verbandes 
ständig gegenwärtig sei und sie ohne Un
terlaß an ihre Rechte und Pflichten erin
nern möge; 
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CriR?! Menscr.enrecnte 

damit die Handlungen der gesetzgebenden 
und die der aus~benden Macht, wenn sie in 
jedem Augenblick mit dem Endzweck aller 
politischen Satzungen verglichen werden 
können, mehr geachtet werden und damit 
die Ansprüche der B~rger des Staates, 
welche k~nftig auf einfache und unwider
sprechliche Grundsatze gegründet sein 
sollen, sich immer auf die Wahrung der 
Verfassung und das allgemeine Wohl rich
ten mögen. 
Daher erkennt und erklärt die 
Nationalversammlung, in Gegenwart und un
ter Schutz des höchsten Wesens, folgende 
Rechte des Menschen und des Bürgers: 

1. Die Menschen w~rden frei und gleich an 
Rechten geborer:('und bleiben es. Die Ge
sellschaftlichen Unterschiede können nur 
auf den gemeinsamen Nutzen gerichtet 
seln. 

2. Der Endzweck aller politischen Verei
nigungen ist die Erhaltung der nat~rli

chen und unabdingbaren Menschenrechte. 
diese Rechte sind die Freihei t, das 
Eigentum, die Sicherheit, der Widerstand 
gegen Unterdrückung. 

3. Der Ursprung aller Souveränität liegt 
dem Wesen nach beim Volke . Keine 
Körperschaft, kein Einzelner kann eine 
Autorität ausüben. die nicht ausdr~cklich 
hiervon ausgeht. 

4. Die Freiheit besteht darin, alles tun 
zu können, was einem Anderen nicht 
schadet. Also hat die Ausübung der natür
lichen Rechte jedes Menschen keine Gren
zen als jene, die den übrigen Gliede r n 
der Gesellschaft den Genuß dieser n~mll
chen Rechte sichern. Diese Grenzen konnen 
nur durch das Geset= bestimmt wer d en. 

5. Das Gesetz hat nu r das Recht. solche 
Handlungen zu verbieten, die der Gesell
schaft schädlich sind. Alles, was durch 
das Gesetz nicht verboten ist. kann nicht 
verhindert werden. und niemand kann geno
tigt werden . zu tun. was das Geset= nic ht 
verordnet. 
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6. Das Gesetz ist der Ausdruck des allge
meinen Willens. Alle Staatsburger sind 
befugt, zur Feststellung desselben per
sönlich oder durch ihre Representan ten 
mitzuwirken. Es soll für alle das gleiche 
seln, es mag beschützen oder besGrafen. 
Da alle Bürger vor seinen Augen gleich 
sind, so können sie gleicnmäßig zu allen 
Wurden, Stellen und öffentlichen Äm tern 
zugelassen werden aufgrund ihrer Fähig
keit und ohne anderen Unterschied, als 
den ihrer Tugenden und ihrer Ta len te. 

7. Kein Mensch kann angeklagt, ln Haft 
genommen oder gefangengehalten werden, 
als in den durch das Gesetz bestimmten 
Fällen und in den Formen, welche es vor 
geschrieben hat. Diejenigen, welche will
kürliche Befehle erlasse n . ausfertigen, 
vollziehen oder v ollz i ehen lassen, sollen 
bestraft werden; jeder Bürger hingegen, 
vorgeladen oder fest g enommen kraft des 
Gesetzes, soll sogleich gehorchen; er 
macht sich du rch Wi d e rstand s trafbar . 

8. Das Gesetz soll nur solche Strafen 
festsetzen, welche unbedingt und offenba r 
notwendig sind, und niemand ka nn bestraft 
werden, als kraft eines vor Begehung des 
Verbrechens eingesetzten, verkündeten und 
rechtlich angewandten Gesetzes. 

9 . Da jeder Mensch so lange für unschul
dig erachtet wird bis er fü r schuldig er
klärt ist, so soll, wenn seine Verhaftung 
für unumgänglich gehalten wi rd, alle 
Härte , die nicht notwendi g wä r e , um ' sic h 
selner Person zu versichern, durch das 
Gesetz streng unterbunden werden. 

10. Niemand soll wegen seiner Ansichten , 
auch nicht wegen der religiösen , beunru
higt werden, sofern ihre Au8erung die 
durch das Gesetz errichtete öffentlicne 
Ordnung nicht stört ... 

(3 . Septembe r 1791 ) 
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CARPI M e r.sc h enr~~hte 

Die Geschichte de r Menschenrechte in Form elner ge
setzlichen Dokumentation ist relativ kurz. Der 
Kampf des Menschen um seine freiheitlichen Grun
drechte hingegen ist so alt Wle die Menschheit 
selbst. 
Aber erst eingebunden ln eine gesellschaftliche 
Organisationsform, und in dieser juristisch 
form ul iert, war es möglich Menschenrecht auch 
durchzusetzen. 
Die französische Revolution hätte viel an Bedeutung 
ver loren wenn es nicht möglich gewesen ware die 
neuen Wertvorstellungen in der Verfassung zu 
verankern. Erst durch diese "Verbriefung" des Rech
tes war es möglich, Menschen über längere Zeit 
gleichbleibende Sicherheiten zu gewährleisten. 

Alle Er eignisse vor diesen rechtlichen Dokumenta
tionen waren Proklamationen oder Revolutionen die 
erst den Weg zu den eigentlichen gesetzesmäßig ver
anker ten Menschenrechten ermöglichten. 
Auch wenn die ursprünglichen Absichten ,die zu ei
ner Rechtsverbriefung führten ,gänzlich andere wa 
ren als die sich später daraus ergebende Bedeutung 
für die Entwicklung der Menschenrechte, so zählt am 
Ende doch nur die Konsequenz für den Menschen. 

Die MAGNA CHARTA LIBERTATUM etwa, mit der 1215 dem 
englische König Johann von seinen Feudalherren Zu
geständnisse abgezwungen wurden , war eher als Han
delsvertrag zum Vorteil der Kaufmannschaft und der 
geistigen und welt lichen Feudalherren gedacht . 

Aber in diesem Vertrag wurde erstmalig die Macht 
des Staatsoberhaup tes durch eine Gruppe seiner Un
tertanen beschränkt; und damit wurde für die Ent
faltung der Freiheit eln bedeutendes Zeichen 
gesetzt. 
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MAGNA CHARTA LIBERTATUM 

1. In erster Linie haben Wlr Gott zuge
standen und du rc h diese unsere v orliegen
de Urkunde bestätigt, für uns und unsere 
Erben auf ewige Zeiten, daß die englisc he 
Kirche frei sein und ihre Rechte un v er
sehret und ihre Freiheiten unverletzt ha
ben soll und es ist unser Wille. daß es 
so gehalten werde, was daraus hervorgeht. 
daß wir die Freiheit der Wahlen, die man 
für die englische Kirche als höchst wich
tig und notwendig erachtet. aus völlig 
freien Stücken schon vor unserem Zwist 
mit den Baronen bewilligt und mit unserer 
Urkunde bestätigt haben, und zudem haben 
wir eine Bestätigung dafür von Seiten un
seres Herrn, des Papstes Innozenz dem 
Dritten, erlangt; diese Freiheit werden 
wir selbst genau beobachten, und wir wol
len auch, daß sie von unseren Erben auf 
ewige Zeiten in guten Treuen beobachtet 
werde. 
Wir haben auch alle freien Männer unseres 
Königreiches, für uns und unsere Erben 
auf ewige Zeiten, alle nachstehenden 
Freiheiten zu festem und dauerndem Besitz 
bewilligt, ihnen und ihren Erben von un
serer und unserer Erben Seite. 

12. Es soll kein Schildgeld oder Hilfs
geld in unserem Königreiche ohne Genehmi
gung durch den Gemeinen Rat des Königrei
ches auferlegt werden, ausgenommen es 
handle sich um den Loskauf unserer Pe r son 
oder um den Ritterschlag unseres ältesten 
Sohnes oder um die einmalige Verheiratung 
unserer erstgeborenen Tochter, und es 
soll in diesen drei Fällen nur ein mä ßi 
ges Hi lfsgeld erhoben werden, und ähnlich 
soll es gehalten werden mit den Hilfsgel
dern der Stadt London. 

13. Die Stadt London soll alle ihre alten 
Privilegien und freien Gewohnheiten so
wohl zu Lande als auch zu Wasse r 
behalten . Außerdem wollen wir und geste
hen zu, das alle anderen Städte. Flecken, 
Höfe und Häfen alle ihre Privilegien 
behalten. 



1 1 

C~R PI Menscnenrec~te 

14. Und zur Tagung des Gemeinen Rates des 
Königreiches, wenn es sich um die Fest
setzung des Hilfsgeldes in einem anderen 
als den drei genannten Fällen oder um die 
Festsetzung des Schildgeldes handelt, 
werden wir, die Erzbischöfe, Bischöfe, 
Abte, Grafen und die grol~eren Barone ein
zeln durch gesiegelte Brief e aufbieten 
lassen auf einen bestimmten Tag, und zwar 
mindestens vierzig Tage vorher und an 
einem bestimmten Ort;und in allen jenen 
Schreiben werden wir den Grund des Aufge
botes zum Ausdruck bring en, und so so ll 
nach erfolgtem Aufgebot das bet r effende 
Geschäft an dem festgesetzten Tage erle
digt werden nach dem Ratschlag der 
Anwesenden, auch wenn nicht alle aufgebo
tenen erschienen sind. 
39. Kein freier Mann soll verhaftet oder 
eingekerkert oder um seinen Besitz ge
bracht oder geächtet oder v erban nt ode r 
sonst in irgendeine r Weise ruiniert 
werden, und wir we rde n nicht gegen ihn 
vorgehen lassen, es se i denn auf Grund 
eines gesetzlichen Urteils v on Standesge
nossen oder gemäß dem Gesetze des Landes. 
40 . Wir werden niemandem Recht oder Ge
rechtigkeit verkaufen oder v erweige rn 
oder verzögern. 
41. Alle Kaufleute sollen die ungeschm ä 
lerte und sichere Möglichkeit haben, En g 
land zu verlassen und wiede r dahin zu
rückzukehren und sich in England auf =u
halten und umhe rz ureisen, zu Lande W12 
auch zu Wasse r, zum Zwecke d e s KauFes u nd 
des Verkaufes, ohne alle ungerecht f erti g
ten Abgaben, so wie es den alten un d 
richtigen Gewohnheiten entspricht, ausge
nommen in Kriegszeit und wenn sie a us ei
nem Lande stammen, das mit uns im Kr iege 
steht; und wenn solche (fremden 
Kaufleute) in unserem Lande angetroffen 
werden zu Beg in n des Kr ieg es, so sollen 
sie fes t g enommen werden ohne Schädigung 
ih r er Person und ih rer Sachen, bis wir 
oder unser oberster Justitiar genau 
Wlssen, Wle unsere Ka ufleute die sich 
derzeit im feindlichen Lande befinden, 
dort behandelt werden: und wenn die uns
rigen dort un verseh r t sind , so s ollen es 
auch die anderen sein i n unserem Lande. 
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45. Wir werden nur solche zu Justitiaren, 
Konstabularen. Vizegrafen oder Balliven 
ernennen. die das Gesetz des Königr eiches 
kennen und gewi llt sind es genau 
einzuhalten. 

51. Und sogleich nach Wiederherstellung 
des Friedens werden wir all e fremdbürti
gen Ritter. Bogenschützen. Dienstleute 
und Söldner aus dem Königreic he 
entfernen, die mit Pferden und Waffen zum 
Schaden des Reiches herge kommen sind. 

61. Nachdem wir aus Liebe zu Gott und zur 
Wiederherstellung geordneter Zustände in 
unserem Königreich und zur besseren Bei
legung unseres Streites mit den Baronen 
alle die genannten Dinge bewilligt habe n, 
so wollen wir nunmehr auch, daß sie sich 
ihrer in voller und fester Beständigkeit 
auf ewige Zeiten erfreuen können, und ge
ben und gewähreen ihnen daher die nac h
stehende Siche rheit. 
Die Barone sollen unter i hren Standesge
nossen im Königreich fünfundzwanzi g 
auswählen, welche sie wollen, und diese 
fünfundzwanzig sollen nach all ih ren 
Kräften den F r ieden und die Freiheiten, 
die wir ihnen gewährt haben und durch die 
gegenwärtige Urkunde bestäti g t haben. 
wahren und festhalten und dafür sorgen. 
daß sie auch von anderer Seite gewahrt 
werden, und zwar in folgende r Weise: 
Falls wir oder uns er Justitiar oder unse 
re Balliven ode r ( sonst ) einer v on unse
ren Amtsleuten sich in irgendeiner Sache 
gegen irgendjemanden vergeht und irgend 
eine der Bestimmungen des Friedens und 
der Sicherheit übertritt. und falls die
ses Vergehen vieren unter d en fünfund
zwanzig Baronen bekannt wird, so sollen 
diese v ier Barone zu uns oder, im Falle 
unserer Abwesenheit außer Landes. zu un
serem Justiti ar kommen und uns die über 
tretung v orlegen . und si e sollen ford e rn, 
daß wir diese ü bert retu ng un v er züglich 
wiederg utmachen, und wenn wir diese über 
tretung nicht wiede rg u t machen oder im 
Falle unserer Landesabwes enheit unser Ju
stitiar sie nic h t wiedergutmacht inne r 
halb einer Fri st v on v ierzig Tagen, ge 
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rechnet von dem Zeitpunkt an, wo wir Ode, 
im Falle unserer Landesabwesenheit, unser 
Justitiar davon in Kenntnis gesetzt wor
den ist, so sollen die v ier Barone die 
Sache vor die übrigen v on den fünfu nc 
zwanzig Baronen bring e, und d iese fün
fundzwanzig sollen dann zusammen mit der 
Gemeinde des ganzen Landes uns auf jece 
mögliche Weise pfänden und bedränge n, 
durch Wegnahme unserer Schlösse r un d Lan 
der und Besitzungen und wie sie es sonst 
noch können, bis die Sache nach i hrem 
Gutdünken ins Reine gebracht worden ist: 
nur soll dabei unsere Person und die der 
Königin und die unserer Kinder unangeta
stet bleiben . Und wenn die Sache in Ord
nung ist, sollen sie uns wieder gehorChen 
wie bi:!:> dahin . ., 

( 19 . Juni 1215 ) 

Bei der Geschichte des Willhelm Tell ist die hi
storische Realität teiweise unklar. Aber mit dem 
EWIGEN BUND DER WALDSTÄTTE (1291), für den sich die 
Einwohner der schweizer Täler Uri, Schwy z und Un
terwalden zusammengeschlossen haben, wird die Be
freiung des Menschen, oder hier einer Gruppe von 
Menschen , aus der Macht der Feudalen zum Ze~chen 
für die Freiheitsbestrebungen zur Zeit der Ma gna 
Charta. 
Der Bund von 1291 war gegen die Habsburger 
gerich tet; und gegen die Habsburge r tritt 152~ aucn 
Ulrich ZWINGLI auf in seiner "göttlichen Vermahnung 
an die Schwyzer, daß sie sich vor fremden He rren 
hüten und entl ade n " . 

1525 verfassen schwäbische Bauern die sogenannten 
SCHWÄ BI SCHEN ARTIKE L, in denen die Not der einfa
chen Menschen durch die feudale Herrschaft ange
prangert wird . 

Ebenfalls 1525 wurde du r ch den AUGSBURG ER REL IGI
ONSFRIEDEN die religiöse Freiheit gestarkt. 40 Jah 
re später wurden durch das EDI KT VON NANTES a uc h in 
Frankreich die Glaubenskämpfe v o rerst beendet. lb~8 
wurde durch die PETITON OF RIGHTS die Magna CharL3 
erneuert. 
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Die Akte HABEAS CORPUS regelte ab 1079 die bis da
hin willkürliche Länge der Untersuchungshaft in 
England. 
1689 wurde durch die BILL OF RIGHTS die Macn~ de s 
englischen Königs eingeschränkt und die Rec hte des 
Parlaments gestär kt . Die Bill of Rights in England 
wurde auch zum Vorbild der Bill of Rignts von 
Virginia/USA. 
In der Hoffnung Freiheitswille und Vernunft würden 
einander die Waage halten, erlie ß Kai ser Josef der 
Zweite 1781 das umstrittene TOLERAN ZPATEN T, das den 
Bürgern mehr religiöse Rechte anbot. 
Die französische Revolution stellt 1789 d en v orläu
figen Höhepunkt in der Entwic kl ung der Menschen
rechte dar. 

Die ZeitlWischen 1789 und 1948 brachte kei n e gro
ßen Fortscihritte die direkt den Grundfreiheiten der 
Menschen zugute kamen. Nur einzelne Persönlichkei-
ten wie Victor HUGO (Rede über die 
Unterrichtsfreiheit ) oder Emil ZOLA ( Affä re 
Dreyf us ) traten gegen die Herrschenden und als Ver
teidiger der Menschenrechte auf. 

1848 schrieben Karl Mar x und Friedrich Engels da s 
KOMMUNISTISCHE MANIFEST. 
Es war dies eine theoretische wie praktische Abfas 
sung des Parteiprogramms des "Bundes der 
Kommunisten" in London. Wenn auch Worte wie "frei" 
oder "Freiheit" in dem 30 Seiten langen Tex t selte n 
vorkommen, so ist das Kommunistische Manifest doc h 
die wiChtigste Äußerung se iner Zeit , durch die das 
Freiheitsempfinden der Massen am s t ärksten ange
sproche n wurde. 

1940 hielt Wins ton CHURCHILL eine Rundfunkansprache 
gegen die Bedrohung durch die Nazis. Auch wenn die
se Ansprache eigentlich die Entsch los s enheit zum 
Ka mpf ausdrückte ,' so bedeutet s ie doch auch gleich
zeitig ein Be kenntnis zur F r ei heit . 
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Die ATLANTIK CHARTA, 1 941 v on Franklin Roosevelt 
und Winston Churchill unterzeichnet, ist ebenfalls 
eine Willenserklärung zu Friede und Freiheit. 

AT LANTI K CHARTA 

Der Präsident der Vereini gten Staaten von 
Amerika und Ministerpräsident Churchill 
als Vertreter der Regierung seiner Maje
stät im Vereinigten Königreich, die zu
sammengetroffen sind, halten es für 
angebracht, gewisse allgemeine Prinzipien 
ihrer Länder bekanntzugeben, Prinzipien, 
auf die sie ihre Hoffnung auf eine besse
re Zukunft der Welt gründen. 
Erstens : Ihre Länder erstreben keine Be
reicherung in territorialer ode r anderer 
Hinsicht. 

Zweitens: Sie wünschen keine territoria
len Veränderungen, die nicht im Einklang 
stehen mit den frei ausgesprochenen Wün
schen der betroffenen Völker. 

Drittens: Sie achten das Recht aller 
Völker, sich diejenige Form der Regierung 
zu wählen, unter der sie leben wollen; 
und sie wollen souveräne Rechte und Selb
stregierung für jene, die ihrer gewaltsam 
beraubt worden sind, wiederhergestellt 
sehen . 

Vi ertens: Sie werden bestrebt sein - un 
t e r gebührender Beachtung ihrer bestehen
den Verpflichtungen - zu fördern, da ß al
le Staaten, ob groß oder "k lein, Sieger 
oder Besiegte, unter gleichen Bedingungen 
Zutritt zum Handel genie ßen und zu den 
Rohstoffen der Welt, die für ihren wirt
schaftlichen Wohlstand benötigt werden. 

Fünftens: Sie e r streben engste Zusammen
arbeit aller Nationen a uf wi rtschaftli
chem Gebiet mit dem Ziel, für alle ver 
besserte Arbeitsbedingungen, wi r tschaft
lichen Ausgleich und soziale Sicherheit 
zu gewährleisten. 
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Sechstens: Nach der endgültigen Vernich
tung der Nazi-Tyrannei erhoffen sie die 
Schaffung eines Friedens, der allen Völ
kern ermöglicht, innerhalb ihrer Grenzen 
in Sicherheit zu leben, und der allen 
Menschen in allen Ländern die Sicherheit 
gewährleistet, ihr Leben in Freiheit von 
Furcht und Not zu verbringen. 

Siebentens: Ein solcher Friede soll allen 
Menschen freie Schiffahrt auf den Meeren 
und Ozeanen ermöglichen. 

Achtens: Sie sind der Meinung, daß alle 
Völker der Welt, aus praktischen wie aus 
sittlichen Gründen von der Anwendung von 
~Gewalt abkommen müssen. Da kein Friede in 

. ~ Zukunft aufrechterhalten werden kann, so
lange Land-, See- und Luftstreitkräfte 
weiterhin von solchen Staaten benutzt 
werden, welche mit Angriffskriegen drohen 
oder drohen können, halten sie bis zur 
Schaffung eines umfassenden und dauerhaf
ten Systems einer allgemeinen 'Sicherheit 
die Entwaffnung solcher Staaten für sehr 
wesentlich . 
Sie wollen in gleicher Weise alle anderen 
tunlichen Maßnahmen unterstützen und 
ermutigen, die die erdrückenden Rüstungs
lasten für friedliebende Völker 
erleichtern. 

Franklin Delano Roosevelt 
Winston Churchill 
(14. August 1941 ) 

Aber erst durch die 
ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE ( AEMR) wur
de am 10. Dezember 1948 ein bedeutendes Zeichen für 
die zukünftige Entwicklung der Menschenrechte 
gesetzt. 
Die Förderung des Menschenrechtsschutzes, einst ein 
Kriegsziel der Alliierten, heute ein Friedensziel, 
war ursprünglich eine Zielvorgabe der Organisation 
der Vereinten Nationen ( OVN) . Rechtlich hat sic h 
diese Vorgabe zu einer eigenständlichen Völke r 
rechtsmaterie -der des Respektes vor den 
Menschenrechten- entwickelt. Die AEMR wurde ohne 
Gegenstimmen aber mit 8 Stimmenthaltungen ( u.a. 
Sowjetunion, Südafrika ) angenommen. 
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Diese grundsätzliche Einigkeit im Jahre 1948 ist 
insofern verwunderlich, weil die Unterschiede der 
verschiedenen politischen Systeme schon klar zu Ta
ge traten. Ausschlaggebend für diese Einigkeit war 
zweifelsohne die noch frische Erinnerung an die 
Schrecken des Weltkrieges. 

Rechtsverbindlichkeit kann der AEMR nicht zuerkannt 
werden, da die Generalversammlung der UN-Charta le
diglich ermächtigt ist, Empfehlungen abzugeben. 
Eine Ratifizierung in völkerrechtlicher Hinsicht 
besteht nicht. 
Vier wichtige Rechtsinstrumente der vereinten Na
tionen definieren und garantieren den Schutz der 
Menschenrechte: 
die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ( 1948 ) 
der Internationale Pakt yper bürgerliche und poli-
tische Rechte (1966) ~ 
der Internationale Pakt über wirtschaftliche, 
ziale und kulturelle Rechte (1966) und 
Zusatzprotokoll. 

so
das 

Gemeinsam bilden sie die vier Teilschritte auf dem 
Weg zu jenem Dokument, das die Generalversammlung 
als "Internationale Charta der Menschenrechte" be
zeichnet hat. Die Pakte wurden teilweise 
ratifiziert; die AEMR ist ein Manifest, dem in er
ster Linie moralische Bedeutung zukommt. 

Unterschieden wird eine globale, eine regionale und 
eine bilaterale Förderung der Menschenrechte. Im 
Falle einer schweren Verletzung der Menschenrechte 
kommt ein Verfahren zur Anwendung, wodurch die Un
terkommission der Kommission für Menschenrechte er
mächtigt wird, eine Arbeitsgruppe einzusetzen. Die
se tagt einmal jährlich unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit. Sie überprüft die Mitteilungen über 
schwere Verletzungen der Menschenrechte und die von 
d~n betroffenen Regierungen dazu eingebrachten 
Erwiderungen. 
Dieser Unterkommission obliegt die Beurteilung, ob 
ein Sachverhalt vor die UN-Menschenrechtskommission 
gebracht wird. 
Abgesehen vom Menschenrechtsausschuß gibt es kein 
unabhängiges Organ für die Durchsetzung der 
Menschenrechte. 
Aber rechtliche Bedeutung erlangt die AEMR durch 
die Schlußakte von Teheran ( 1968 ) . Diese Proklama
tion betont, daß die "Universal Declaration of Hu
man Rights" eine Verpflichtung für die Mitglieder 
der Völkerrechtsgemeinschaft darstellt. 
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Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

PRÄ.A.MBEL 

Da die Anerkennt,~g .:der allen Mitgliedern der menschlichen 

Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußer

lichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und 

des Friedens in de,: Welt bildet, . 

da Verkennung und Mißachtung der Menschenrechte Zu Akten 

der Barbarei führten, die das Gewissen der Menschheit tief ver

letzt haben, und da die Schaffung einer Welt, in der den Menschen, 

frei von Furcht und Not, Rede- und Glaubensfreiheit zuteil wird, 

als das hdchste Bestreben der Menschheit verkiindet worden ist, 

da es wesentlich ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des , 

Rechtes Zu schützen, damit der Mensch nicht zum Aufstandgegen 

Tyrannei und Unterdrückung als letztem Mittel gezwungen wird, 

da es wesentlich ist, die Entwickltlngfretlndschaftlicher Beziehun

gen '{!Vi sehen den Nationen Zu fiirdern, 

da die ViJ/ker der Vereinten Nationen in der Satzung ihren 

Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde 
"' und den Wert der menschlichen Person tmd an die Gleichberech-

tigtmg von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen 
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haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen bei 

größerer I;reiheit Zu färdern, ' 
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit 

mit den Vereinten Nationen die allgemeine Achtung' tmd Ver

wirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durchzusetzen, 
da eine gemeinsame Auffassung über diese Rechte und Freiheiten 

von größter If7ichtigkeit für die volle E1üllung dieser Verpflich
tung ist, VERKÜNDET DIE GENERALVERSAMMLUNG 

die vorliegende Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das 

von allen Viiikern und Nationen Zu erreichende gemeinsame Ideal, 

damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese 

Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unter

richt und Erziehung die Achtung dieser Rechte und Freiheiten 

Zu fördern und durch fortschreitende Maßnahmen im nationalen 

und internationalen Bereiche ihre allgemeine und tatsächliche Aner-
I · 

kennung und Verwirklichung bei der Bevö'lkerung sowohl der Mit-

gliedstaaten wie der ihrer Oberhoheit unterstehenden Gebiete Zu 

gewährleisten. 

ARTIKEL I. 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. 

Sie sind mit Vernunft und Gewissen bega~t und sollen einander im 

Geiste der Brüderlichkeit begegnen. 

ARTIKEL 2. 

I. Jeder Mensch hat Anspruch attj die in dieser Erklärung ver

kündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeine Unterscheidung, 

wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, poli-
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tischer oder sonstiger Oberzetlgllng, nationaler oder sozialer H er

hmft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umstiinden . . 

2. Weiters darf keine Unterscheidtmg gemacht werden auf Grund 

der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes 

oder Gebietes, dem eine Person angeh;irt, ohne RliCksicht darauf, 

ob es unabhiingig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Se/bst

regierung besitzt oder irgendeiner anderen Beschriinktmg seiner 

S ouveriinitiit unterworfen ist. 

ARTIKEL 3. 

Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit 

der Person. . j 

ARTIKEL 4. 

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; 

Sklaverei und SkJavenhandel sind in allen ihren Formen verboten. 

ARTI,KEL 5. 

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung oder Strafe untenvorfen werden. 

ARTIKEL 6. 

Jeder Mensch hat überall Anspruch auf Anerkennung als Rechts

person. 

ARTIKEL 7. 

Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich und habf;n ohne Unter

schied Anspruch alif gleichen Schutz durch das Gesetz. Afle haben 

Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede unterschiedliche Behand-

. . ", 

". 
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lung, welche die vorliegende ErkJiirung verletz..en würde, und gegen 

jede A.tfreizung Zu einer derartigen unterschiedlichen Behandlung. 

ARTIKEL 8. 

Jeder Mensch hat Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz.. vor den 

zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen alle Handlungen, die 

seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden 

Grundrechte verletzen . .. .., 
ARTIKEL 9. 

Niemand darf willkJirlich festgenommen, in Haft gehalten oder 

des Landes verwiesen werden. 

ARTIKEL 10. 

Jeder Mensch hat in voller Gleichberechtigung Anspruch auf ein 

der Billigkeit entsprechendes und öffentliches Verfahren vor einem 

unabhängigen und unparteiischen Gericht, das über seine Rechte 
I 

und Verpflichtungen oder aber über irgendeine gegen ihn erhobene 
strafrechtliche Beschuldigung Zu entscheiden ).)l1t. 

ARTIKEL II. 

I. Jeder Mensch, der ~iner strafbaren Handlung beschuldigt wird, 

ist so lange als unschuldig anzusehen, bis seine .schuld in einem 

öffentlichen Verfahren, in dem alle für seine Verteidigung nö"tigen 

Voratlssetzungen gewährleistet waren, gemäß dem Gesetz nach-
gewiesen ist. 

2. Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlassung verur

teilt werden, die im Zeitpunkt, da sie erfolgte, auf Grund des 
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nationalen oder internationalen Rechts nicht strafbar war. Des

gleichen kann keine schwerere Strafe verhiingt werden als die, 

welche im Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung an

wendbar war. 

ARTIKEL 12. 

Niemand darf willkijrlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine 

Familie, sein Heim oder seinen Briefwechsel noch Angriffen auf 

seine Ehre und seinen Ruf ausgesetzt werden. Jeder Mensch hat 

Anspruch auf rechtlichen Schtltz gegen derartige Eingriffe oder 

Anschliige. 

ARTIKEL 13. 

, I. Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und freie Wahl 

seines Wohnsitzes innerhalb eines Staates. 

2. Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines 

eigenen, Zu verlassen sowie in sein Land zurückzukehren. 

ARTIKEL 14. 

I. Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Liindern vor Verfol

gungen Asyl Zu suchen und zu genießen. 

2. Dieses Recht kann jedoch im Falle einer Verfolgung ~egen 

nichtpolitischer Verbrechen oder wegen Handlungen, die gegen die 

Ziele und Grtmdsiitze der Vereinten Nationen verstoßen, nicht 

in Anspruch genommen werden. 

ARTIKEL 15. 

I. Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Staatsangehö·rigkeit. 

2. Niemandem darf seine Staatsangehö"rigkeit willkJirlich ent-
A' 

.,-.:-



23 

CARPI Menschenrechte 

zogen noch ihm das Recht versagt werden, seine Staatsangehö·rigkeit 

Zu wec,hseln. 

ARTIKEL 16. 

I. Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne Beschränkung 

durch Rasse, Staatsbürgerschaft oder Religion das Recht, eine 
Ehe Zu schließen und eine Familie Zu gründen. Sie haben bei der 

Ehesc!!ließul1g, während der Ehe und bei deren hifläsung gleiche 
Rechi~. 
2. Die Ehe darf nur auf Grund der freien und vollen Willens
einigung der zukünftigen Ehegatten geschlossen werden. 
3. Die Familie ist die natürliche und grundlegende Einheit der 
Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch 'Gesellschaft und 
Staat. 

ARTIKEL 17. 

I. Jeder Mensch hat allein oder in Gemeinschaft mit anderen 
Recht auf Eigentum. 
2,dViemand darf willkürlich seinej Eigentums beraubt werden. 

ARTIKEL 18. 

Jeder ltfensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit; dieses Recht uJJifaßt die Freiheit, seine Religion 

oder seine Oberzeugung Zu wechseln, sowie die Freiheit, seine 
Religion oder seine Oberzeugung Clllein oder in Gemeinschaft mit 
anderen, in der Öffentlichkeit oder privat, durch Lehre, Aus

übung, Gottesdienst und Vollziehung von Riten Zu behmden. 

. ... "" 
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ARTIKEL 19. 

Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsä:~lfenmg; dieses 

Recht timfaßt die Freiheit, lvfeinungen unangefochten anzuhängen 

und Informationen und Ideen mit affen VerständigungsmitteIn 

ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, Zu empfangen und Zu 

verbreiten. 
ARTIKEL 20. 

I. ieder Mensch hat das Recht auf Versammlungs- ttnd.;.,Vereini

gungsfreiheit Zu friedlichen Zwecken. 

2. Niem~,!d darf geZ2vungen werden, einer Vereinigung anzuge-

hi}ren. 
' .• 

ART1 KEL 2I. 
( 

I. Jeder Mensch hat das Recht, an der Leitung der öffentlichen 

Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte 

Vertreter teilzunehmen. 

2. Jeder Mensch hat unter gleichen Bedingungen das Recht auf 

Zulassung Zu öffentlichen Amtern in seinem Lande. 

3· Der Wiffe des Volkes bildet die Grundlage für die Attforität 

der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muß durch peripdische und 

unverfälschte Wahlen mit allgemeinem tmd gleichem Wahlrecht 

bei geheimer Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien 

Wahlverfahren zum 'Ausdruck kommen. 

ARTIKEL 22. 

Jeder Mensch hat als lviitglied der Gesellschaft rucht at1 soziale 

Sicherheit; er hat Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maß

nahmen und internationale Zusammenarbeit unter Berücksichtigung 

der Organisation und der Hilfsmittel jedes Staates i11 den Gemfß 
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der für seine Würde und diefreieEntwicklung seiner Persönlichkeit 

unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 

Ztl gelangen. 
ARTIKEL 23. 

I. Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufs

wahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen 

sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. 

2. Alle Menschen haben ohne jede unterschiedliche Behandlung 

das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 

3. Jeder Mensch, 4er arbeitet, hat das Recht auf angemessene 

und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine 
I 

der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert und 

die, wenn nö'tig, < durch andere soziale Schutzmaßnahmen Zu er

gänzen ist. 

4. Jeder Mensch hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen 

Berufsvereinigllngen Zu bilden und solchen beizutreten. 

ARTIKEL 24. 

Jeder Mensch hat Anspruch auf Erholung und Freizeit sowie 

auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und auf perio

dischen, bezahlten Urlaub. 

ARTIKEL 25. 

I. Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine 

und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden einschließlich 

Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher Betreuung und der 

notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge gewährleistet; er 

hat das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, 

",. 
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Krankheit, Invalidität, Verwitwtlng, Alter oder VOtl anderweitigem 

Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. 

2. Mtttter und Kind haben Anspruch auf besondere Hilfe und 

Unterstützung. Alle Kinder, eheliche und uneheliche, genießen 

den gleichen sozialen Schutz. 

- . 

ARTIKEL 26. 

I. Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Der Unterricht 

muß wenigstens in den Elementar- und Grundschulen unentgeltlich 

se;·n.Der Elementart;~terricht ist obligatorisch. Fachlit'her und 

beruflicher Unterricht soll allgemein zugänglich sein; die hiiheren 

Studien sollen allen nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten und Lei-
." .. c. 

stungen in gleicher Weise offenstehen. -.• ' . 
( 

2. Die Ausbildung soll die volle Entfaltung der menschlichen 

Persiinlichkeit und die Stärkung der Achtung der MenJ"chen

rechte und Grundfreiheiten zum Ziele haben. Sie soll Verständ

nis, Duldsamkeit und Freundschaft zwischen allen Nationen und 

allen rassischen oder religiösen Gruppen fÖ'rdern und die . Tätig- I 

keit der Vereinten Nationen zur Aufrechterhaltung des Frie-

. dens begünstigen. 

3. In erster Linie haben die Eltern das Recht, die Art der ihren 

Kindern zuteil werdenden Bildung Zu bestimmen. 

ARTIKEL 27. 

I. Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der 

Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich der Künste Zu erfreuen tmd am 

wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Wohltaten teilzuhaben. 

2. Jeder lvJensch hat das. Recht auf Schutz der moralis,,-hen und 
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materiellen Interessen, die sich aus jeder wissenschaftlichen, li

terarischen oder hinstierischen Produktion ergeben, deren Ur

helfer er ist. 
ARTIKEL 28. 

Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale 

Ordnung, in welcher die in der vorliegenden Erklärung ange

führten Mchte und Freiheiten voll verwirklicht werden kö"nnen. 

ARTIKEL 29. 

I. Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, m 

der allein die freie und volle Entwicklung seiner Persönlichkeit 

möglich ist. 

2. Jeder Mensch ist in Ausübung seiner Rechte und Freiheiten 

nur· den · Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließ

lich Zu dem Zwecke vorsieht, um die Anerkennung und Achtung 

der Rechte und Freiheiten der anderen Zu gewährleisten und den 

gerechten Anforder;ngen der Moral, der öffentlichen Ordnung und 

der allgemeinen Wohlfahrt in einer demokratischen Gesellschaft 

Zu genügen . . 

3. Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall i1lJ.:-Widerspruch 

Zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen aus

geübt werden. 
ARTIKEL 30. 

Keine Bestimmung der vorliegenden Erklärung darf so ausgelegt 

werden, daß sich daraus für einen Staat, eine Gruppe oder eine 

Person irgendein Recht ergibt, eine Tätigkeit auszuüben oder 

eine Handlung ztr./etzen; welche auf die Vernichtung der m 

dieser ErkJiirung angeführten Rechte und Freiheiten abzielen. 

, . ", 
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Vier Jahrzehnte nach ihrer Proklamation ist die 
AEMR heute ein nahezu allgemein anerkannter Maßstab 
geworden, an dem die Regierungen ihre Fortschritte 
auf dem Gebiet des Menschenrechtsschutzes messen 
können. 
Die AEMR wird in vielen internationalen Rechtsin
strumenten zitiert, wie etwa in der Konvention des 
Europarates über den Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (1950), im japanischen Friedensver
trag (1951), in der Verfassung der Organisation für 
afrikanische Einheit (1963), und in der Schlußakte 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (1975), die von 3S Staaten in Helsinki un
terzeichnet wurde. 
Auch zahlreiche nationale Verfassungen berufen sich 

;"'auf die Erklärung. 

Mit 1. Oktober 1988 zählte der Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 92 
Vertragsstaaten , der Pakt über bürgerliche und po
litische Rechte 87 und das Zusatzprotokoll 43. 

U Thant, der zur Zeit der Beschlußfassung über die 
Menschenrech tspa kete Generalsekretär der Vereinten 
Nationen war, meinte damals: 

"Die Zeichen der Zeit sind unmißverständlich: 
Menschen in allen Teilen der Welt -vor allem die 
Jugend- wollen jetzt, daß die Menschenrechte aus 
Deklarationen in die Tat umgesetzt werden. Diese 
Aufgabe ist die entscheidende Vo raussetzung fü r den 
Frieden im eigenen Land und in cer Welt" 
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KONZENTRATIONSLAGER 

Ge s chi c h t '3 und E r L." u te run,;) '.::: e s 8 e Cl r' i f f "3 S 

f"'lit csm 8e(~riff ·'r·, onz '::::n::;·-,J.c 18n=::la ':1 2.r " \jerD in l~2t 

si ch f ur r3.st 3.112 r{te:lSC!F~I; eIer '';e ,:i .. :\n t'; 5; J.n ·:li ·3 .: !;~el 

scnr2CKlich~~8n Dlnge die 23 ai~c: 

a n qe~'Ja 1 tsame n Tod und anS k 1-]" ·;e ,-·3 i. . 
Da.bei cer Gedanke an aen Tod im 
'..; 0 r ::::i e r q run cl. 1'1 an be .::. '3 i c :l ne C , j i ;3 :',0 n .: ':: Il t 1- 3. ci lJ n s 13. 9 e t
aft als Vernicn~ungs - oaer TOdeslaoer. Durcn den 
gewaltsamen TOd v on Millionen Menschen wj hr ena ~es 
i'!S-P.eaimes entst.and elne o e ':;1i-iffliche Fi;<iei'uno. 
derzufol~e KI mit Tod gleicnqesat.::.t wird . 
Die Herausstellung des Todes in SElner ~usschließ-
1 ich k e i t bi r' 9 t Cl. b e i- die (i 2 r 3. h r , d 31:' die ::: k 1 a v e re i 

~. in den KZ's und die damit verbunaene Mißhandlung 
.;., und Et-niedri'=lunq der Opr :2 ;- oilne tödlichen ,'':' us ':;!3.n <;:1 

in ihrer Bedeutung zu g eringschatzi g betr3.chcet 
,'Ji rd . 

Eine wichti c:Je Unterschei \.:;unq mUICl ·::1.:;her 
sehen der Shlaverei. also der geisti gen 
chen Vei- '.:;klavunq der 1'1;:: iö ::ö,'= hef-I und 

se in '::'IAJi
und leibli 

dem \/ö1 1·', 2,- -

Massen - ode r aucn Einzelmo rd deren alleinlger Zwac h 
die vernichtung des Me nSchen ist. 
Entgegen verbre i teter An s icht waren die nationalsc
zialistischen Einr-i c htun<;:1en, die .3.usscnlic=13lich der 
Massenver-nichtung von Menschen dienten, Jene soge
nannten Todesfabr-iken. keine Ko nzent rat ionslaq er im 
eigentlichen Sinn . Selbst in SS Dokumenten wir-d bei 
de r Au f z: j h l u Ilq de r bes tene nde (") Ko n.: ('3 n t j-a ti ':J ns L,\';le r
n ie Se lzec . Chelmno. Sobioor odsr Treblin~ e rw~hnc. 

e, i e '3 i. S t nd t Li r 1 i. ': h IAJ e cl er·:~ e r ::: i ,L: i '.:1 e n r) c h t::; n t~ ehe i -
t 2 n ci e U n te r 5 chi e c~ . Ein i n :3 i n 1',1 S - y.~ Z >3 l n "':1 e 1 i e fe I' t>= i
!"tensch Wd r ein :-L3.rtlin ·J , der \ /Ori-lei" ( i n,.:ji vi(::!uell 
o de r im Rahmen e i ner- Massenraz.:i3. ) verhaf tet wo rden 
I,\la.r. 8 ''31 der ' Einliefet-un ,=! l.n:=: i, Z I,'JU j"de '2, ' 

I-sgistt-i.ert, mit:. e~ inet- Hummer vet·o::eh e:~. um ';) e!', 12i. der. 
u ne: ,,3i llern "3 10c !,: ' d.h. ·::: i " 8" Oi"'::p,n12dc l.ons :3inlieit 
des L3gers =u~eordnet , .:! :!.. e i h rn S 2 'L ne n 
unc~ eilien Teil seiliei' vH,';Jrle<;ll..Jt'1<.J '::UWi ;2·:3 . ~n 

r:~ ..::d-dl1 (3 n sol l. !: .::; e! nun fn ~3 h r" =- e ~ e n I.J n c~ 3. i~ ;: ' e i. :: 2 n ~ 

no e h 1,1 a ,-[; r '.;) esa,'J t: . ,J. rbe i c ,::: n. .;\ 13C 1 eoe n , 

j L,.::;se m 
Od2,- . 
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Es passierte in einer Unzahl von Fällen. daß diese 
registrierten, nummerierten und immer wieder ge
zählten Häftlinge, sagen wi r zu leben aufhorten. 
und zwar infolge einer der zahllosen, dem KZ eige
nen Ursachen. 
Dies war aber nicht der Zweck der KZ -Einrichtung. 
Ganz besonders nicht in der Zeit. als neben den NS
KZs bereits die NS- Vernichtungslager bestanden und 
in den KZs selbs t ausgesondert und getötet wu rde. 
wer nicht arbeitsfähig und somit nicnt lebenswQrdig 
war . 

Diese eine Todesursache war damals de m eigentlichen 
Zweck der KZ - Einrichtung - der produktiven Sklave
narbeit der Häftlinge- entsprechend. 
Die in ein .Vernichtungslager geschleppten Menschen 
hingegen waren nicht verhaftet, sondern in einem 
Gettho zusammengetrieben oder aus einem Gettho zum 
Transport befohlen worden, und zwa r nach dem Grund
prinzip "soundsoviele" , nicht nach demjenigen "die 
und die" -also rein zahlenmäßig und nicht 
individuell. 
Sie wurden weder bei der Abfahrt noch bei der An
kunft irgendwie registriert . 
Entweder direkt vom Transportzug oder in kQrzest
möglicher Zeit nach der Ankunft am letzten Bestim
mungsort wurden sie entklei de t, in Gaskammern ge
lockt und getötet. Ihre Leichen wurden in ein Kre
matorium gebracht und verbrannt. Die Technische 
Seite konnte dabei manche Abweichung aufweisen, die 
jedoch an dem allen Vernichtungslagern gemeinsamen 
Merkmal nichts ändert: 
daß Töten deren einziger Zweck war . 

Die v erbreitete Gleichsetzung von Konzentrations
und Vernichtungslager erklärt sich vor allem 
dadurch, daß die SS in den zwei bekanntesten Fallen 
-Auschwitz und Majdanek / Lublin- große Ko nzent rati 
onslager mit großen Vernichtungslagern gekoppelt 
hat, abgesehen davon, daß viele Menschen, an sic h 
nicht ohne Grund, KZs , die viele Opfer geforde r t 
haben, als Vernfchtungslager empfinden. 
Und doch weist der Fall Auschwitz bei näherem Zu s e 
hen ganz eindeutig auf die Verschiedenheit der tei
den Einrichtungen, und zwar durch die allgemein be 
kannte Pra x is der "Se le k tion " auf der beruchti ,;)ten 
Auschwitzer Rampe. 
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Die Selektion bestand darin. daß die für das KZ 
Auschwitz bestimmten Juden von den nicht arbeitsfä
higen (b zw. -geeigneten), d.h. von Al ten. Kranken 
und Gebrechlichen, von Kindern und Müttern mit 
Kleinkinder n, getrennt wurden, die zum sofortigen 
Tod im Vernichtungslager Auschwitz - 8irkenau be
stimmt waren. Die ersteren wurden in das eigentli
che KZ eingeliefert, registriert usw. -die letzte
ren direkt in die Gaskammern geschickt. 

Ihrem Charakter entsprechend bildeten die Verni-
tungslager -w ieder im Gegensatz zu den 
eigentlichen Kzi- kein organisatorisches System; 
sie waren untereinander nicht verbunden. 
Zwischen den KZs herrschte z.B. eln rege r Verkehr 
von "überstellungen" grol3er Tra.nsporte und einzel
ner Häftlinge von einem Lager ins andere; doch je
des Vernichtungslager war für die dorthin ver
schickten Menschen eine Endstation . 

All das bedeutet wieder nicht, daß die eigentlichen 
NS-Konzentrationslager keinen Anteil an der NS
Judenvernichtung hatten. Unter "KZ-Häftlingen" soll 
man jedoch nur Insassen eines Konzentrationslagers 
verstehen und nicht die gewissermaßen namenl osen, 
nie namentlich erfaßten, Opfer des Gastodes in den 
Verni chtungslage r n. 

An den Lageplänen 
Fossoli/Italien, 
Mauthausen/Österreich 
Treblinka/Polen werden 
(S. 33 ff) 

des Internierungslagers 
des Arbeitslagers 

und des Vernichtungslagers 
deren Unterschiede deutlich. 

Es soll hier keine weitei re "funktionelle" Untersu-
chung durchgeführt werden. 
Das Fehlen von Gefangenenblöcken in Treblinka ist 
bestürzend genug. 
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Legende 
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Auch nach dieser begrifflichen Abgren z ung im Be
reich der NS-Lager ble ibt der Begriff Konzentra t i
onslage r meh rdeutig. da er im Lauf der Jahrzehnte 
zur Bezeichnung sehr verschiedener Einrichtungen 
g ebr a ucht wurde. 
Dabei wurden die ersten sogenannten 
Konzentrationslager. wenn auch grausam genug. von 
ihren s p äteren, andersgearteten Namensgenossen völ 
lig in den Schatten gestellt. 

Oie ersten waren Konzentrationslager e1nes 
Kol on ialkriegstypus . die von dem spanischen General 
Valeriano Weyler y Nicol au "erfunden" wurden . 
Als We y ler zum Gouverneur der damals bereits seit 
einem Jahr aufständisc hen Insel Kuba ernannt wurde 
und am 10. Februa r 1896 in Habana lande te , hatte er 
bereits ein ganz besonderes System scharfer Maßnah
men zur Unterdrückung des Au fstandes gegen die spa
nische Kolonialherrschaft durchdacht. 
Er ordnete unte r anderem an, daß "in de r unüber
schreitbaren Frist von acht Tagen sämtliche Bauern, 
die nicht als Aufständische behandelt werden 
möchten, sich 
sollten" . 

in befesti gten Lagern konzent r ieren 

Es waren etwa 400 000 Menschen die von Weyler 1n 
den "campos de concentration " festgehalten wurden. 

Der "Erfinder" der Konzentrationslager, in den Jah
ren 190 1-1907 dreimal Kriegsminister, machte weiter 
eine ste ile Karriere u nd starb 92-jährig im Jahre 
1930 -in de r Zeit der stü r mischen Entwic k lung der 
sow jetischen KZ s', keine zweieinhalb Jahre vor der 
Entste h ung der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager . ' 

1'1 ich t 1 a n g e , na c h dem We y 1 e r \J 0 n Ku ba weg war, k 0-

pierten die Amerikane r, bei d enen er als "The 
Butcher" verschrien war, seine Methoden . Auf den 
von den Amerikaner n den Spaniern entrissenen Phi
lippinen war n äm l ic h ein Aufstand gegen die neuen 
Unterdrücker ausgebrochen. 
1900 waren die Aufständischen geschlagen und sie 
begannen einen Guerilla kr ieg, der die amerikani3che 
Besatz u ngsmacht dazu b ewog, auf der Insel Mindando 
"Konzentrat io ns l ager zum Schut.:~ der nichtkämpfencen 
Ziv i li'3ten" einzurichten . 
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Weder das spanische Original noch die 3merikanische 
Nachahmung erreichten die traurige Berühmtheit der 
britischen Nachahmung, die sehr oft für das Origi
nal und das Vorbild gehalten wird. 

Nachdem die im Krieg besiegten Buren der südafrika
nischen Republiken, besonders des Oran je
Freistaats, zu einem Guerilla kr ieg über g egangen wa
ren begannen die britischen Truppen eine Taktik de r 
verbrannten Erde anzuwenden. 
Zahlreiche Burenfarmen wu r den zerstört und in Brand 
gesteckt, die obdachlosen Burenf r auen und -kinder 
in schnell errichteten "concentration camps", in 
Zelt- und Barackenlager eingewiesen. 
Gänzlich unzureichende sanitäre Anlagen, fehlende 
medizinische Versorgung, mangelhafte Ernährung und 
Kleidung forderten unter den zusammengepferchten 
Frauen, Kindern und Greisen eine erschrec kend hohe 
Zahl von Todesopfern. . ~~ .. '" 
Jene ersten "Konzentrationsl.a.ger" wurden in 
Kolonialkriegen, und zwar nicht direkt gegen kämp
fende Gegner, sondern gegen deren Angehörige 
verwendet; man müßte sie daher als "Geißellager" 
bezeichnen. 
Die NS-KZs dagegen wurden mitten im Frieden im ei 
genen Land, und zwar direkt für politische Gegner 
ei nge richte t. 
Die sowjetischen Kls hie ßen von Anfang an 
"Konzentrationslager" (konzentrationnyj e 
Das Wort wurde zuletzt 1934 öffentlich 
und verschwand dann endgü ltig zugunsten 
zeichnung "Besserungsarbeitslager" . 

offiziell 
lagerja). 
gebraucht 

de r 8e-

Diese Lager wurden bereits zur Zeit Stalins an kli
matisch ungünstigen Orten angelegt. Allein die In
haftierung im hohen No rden oder in Wüstengebieten 
war schon in vielen Fällen tödlich. Hier ergeben 
sich auch Parallelen zu den polnischen "Moorlagern" 
der NS-Di k tatur. 
Für die Mao-KZ~, wenn sie -äußerst selten- übSr
haupt erwähnt wurden, gebrauch~e man den Begriff 
"Umerziehungslager" ( Lao Gai ) . 
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Die wichtigsten Konzentrationslager und 
Vernichtungslager während des NS-Regimes 



CARP I Konzent ra t io nslager 

STATT EINES SCHLUSSWORTES 

Auszug aus dem Buch "Shoah" von C. Lanzmann 

M. Podchlebnik, 
überlebender des Konzentrationslagers Chelmno, 
im Gespräch mit Claude Lanzmann. 

Was ist in Chelmno in ihm gestorben? 

Alles ist gestorben. _ <-

Alles ist gestorben, aber man 'i~t nur ein Mensch, 
und man will leben. 
Deshalb muß man vergessen. 
Er dankt Gott für das, was geblieben ist, 
und dafür, daß er vergißt. 
Und das niemand mehr darüber spricht. 

Findet er es gut, darüber zu sprechen? 

Es ist nicht gut, für mich ist es nicht gut. 

Warum spricht er dann trotzdem darüber? 

Er spricht, 
weil er jetzt gezwungen ist zu sprechen, 
aber er hat Bücher über den Eichmann-Prozeß 
bekommen, bei dem er Zeuge war, 
und er ließt sie nicht einmal. 

Hat er als Lebender überlebt oder ... 

An Ort und Stelle ' hat er es 
wie ein Toter erlebt, 
weil er nie glaubte, daß er überleben würde, 
aber er ist lebendig. 

Warum lächelt er die ganze Zeit? 

Was soll er ihrer Meinung nach tun, weinen? 
Einmal lächelt man, einmal weint man. 
Und wenn man lebt, 
lächelt man besser ... 
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DER üBERLEBENDE 

nach Auschwitz 

Wünscht mir nicht Glück 
zu diesem Glück 
daß ich lebe 

Was ist Leben 
nach soviel Tod? 
Warum trägt es 
die Schuld der Unschuld? 
die Gegenschuld 
die wiegt 
so schwer 
wie die Schuld der T<i>ter 
wie ihre Blutschuld 
die entschuldigte 
abgewälzte 

Wie oft 
muß ich sterben 
dafür 
daß ich dort 
nicht gestorben bin? 

E. Fried 
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KONZENTRATIONSLAGER FOSSOLI 

Beschreibung und Entwicklung 

URSPRüNGE 

Nach fast zwei Jahren Krieg bekam der Stadtrat von 
Carpi am 30. Mai 1942 einen ErlaG von der techn i 
schen Abteilung des 6. Armeecorps in Bologna, der 
die "sofortige Besetzung aller zum Stadtgeb iet Car
pis gehörenden Grü nde " ( =" il Borgo" zwischen v ia 
dei Grilli 0nd dem Francesa Kanal) zum Zweck einer 
militärischen Anlage verlangte. 
Die allgemeine Bedeutung des Begriffes 
"militärische Anlage" läfH durchaus keinen Rück
schluß darauf zu, in welcher Weise das Gebiet da
mals tatsächlich genutzt werden sollte, obwohl das 
Kriegsministerium bereits am 18. Juni den Erlaß 
herausgegeben hatte, daß ohne Verzug mit der Arbeit 
an einem "vorübergehenden" Kriegsgefangenenlager in 
Carpi begonnen werden sollte. 
Sechs Tage danaah stellte das Ministerium 8 Millio
nen Lire für die Errichtung eines Lagers mit Ba
racken im Via dei Grilli Areal bereit und gab der 
technischen Abteilung der Armee in Bologna d en Be
fehl mit der Erstellung eines Vertrages und seiner 
Durchführung fortzufahren. 
Mehrere Seiten der Grundbücher die in den Archiven 
der Curia Carpi entdec k t wurden, geben darüber 
Aufschluß, daß bereits im August Ergebnisse zu ver
zeichnen waren . Die Gebäude mußten in großer Eile 
er r ichtet werden , da durch den Vertrag eine 8auzeit 
von 75 Tagen (öff . Feiertage und Regentage 
eingeschlossen) festgelegt war - für jeden Tag Ver
zug wa~ eine Geldstrafe vo n 10 . 000 Li re zu erlegen. 
Die offizielle Benützung des La gers wird mit 
21.Juli 1942 -mit ' der Ankunft v on 1800 in Nordaf ri 
ka gefangenen Soldaten aus England, Neuseeland und 
Australi e n- datiert, obwohl schon davor italieni
sche Soldaten die die Gefangenen bewachen 
sollten, in Fossoli stationiert worden waren . 
Ab Mitte November wurde n auf dem Gebiet. das an der 
Via dei Grilli angrenzte und spater das "Alte 
Lager" ( AL ) ode r " Lage r 1" genannt wurde. v iele Ba
racken errichtet, was die Umquartierung von ca. 
4500 Internierten erlaubte, die bis dahin in vor
übergehenden lwischenlagern, in sogenannten 
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"Mauer-Lagern" untergebrach gewesen waren. 
In der Zwischenzeit wurden Zelte bereitgehalten. 
weil man mit der Ankunft weiterer Gefangener 
rechnete. 
Im folgenden Jahr erfuhr der an der Via Remesina 
angrenzende Lagerkomolex eine Reihe von 
Veränderungen, indem er von einem einf ache n Lager
platz zu einem Barackenlager, dem sogenannte n 
"Neuen L3ger" (NL) umgewandelt wurde. 
Den Bestimmungen der Rassenpolitik zufolge 
(polizeiliche Order Nr .S , 30.Nov. 1943) wurde es 
später als jUdisches Konzentrationslager verwendet. 
Weil die Bauarbeiten im Jänner 1944 noch immer 
nicht abgeschlossen waren , mußten die ersten Juden 
zeitweilig im AL untergebracht werden. 
Zu diesem Zeitpunkt wurde auch der Vertrag für die 
Errichtung eines Lagers für politische Häftlinge 
erstellt. 

ANORDNUNG DES LAGERS 

Nordöstlich von Fossoli, einem Dorf in der Gemeinde 
Carpi, laufen die Via Remesina und die Via dei 
Grilli zusammen und bilden einen Winkel des 
"Barackenkonzentrationslagers fUr Kriegsgefangene" 
oder "Alten Lagers" (Beilage A ). 
Die Anlage der Gebäude und Liegenschaften erfolgte 
entweder parallel zur oder normal auf die Via dei 
Grilli beziehungsweise den Graben, der direkt neben 
der Straße verlief. 
Die Via Remesina und der Kanal bildeten anderer
seits die Hauptac hse für die Ausrichtung der Lage
rumzäunung und der Gebäude. 
Unmittelbar nach ihrer Fertigstellung wurde diese 
Anlage in das "Kriegsgefangenenlager mit Baracken" 
oder "Neue Lager" ( Beilage 3) umgewandelt. 
Ein Komplex, d~r einen Haupt kanal und beidseitig 
davon einen Graben umfaßt , bildet gleichzeitig die 
SUdgrenze des AL und die nördliche Grenze des NL 
(in beiden Lagern waren einige Gebäude parallel zum 
Kanal und den zwei Gräben angelegt worden). Die 
restlichen Grenzen der beiden Lager stimmen 
Uberein. 
Der einzige Einga ng zum AL lag in der Via dei 
Grilli. Eine BrUcke , die noch immer besteht, führte 
Uber den parallel zur Straße verlaufenden Graben 
zum Armee Kommando, den Aufseherquartieren und den 
Sanitäranlage n (Beilage C). 
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Ein doppelt eingezäuntes Grundstuck mit Türmen in 
jeder Ecke, hölzernen Wachhäuschen (i m Abstand von 
etwa SO Metern rund um das ganze Lager ) und Such
sCheinwerfern umschlo G das den Gefangenen zugewie
sene Gebiet. Der einzige Eingang war im Westen. 
In diesen meist langgestreckten, schmalen Ziegel
bauten waren reihenweise Stockbetten mit Strohma 
tratzen der Länge nach aufgestellt - die sanitären 
Anlagen, die gemeinsam v on alle n benutzt wurden. 
waren in eigenen Gebäuden untergeb racht . 
Die eingezäunten Lichtungen im Osten waren für ge
sellschaftliche Zusammenkünfte und ähnliche Zwecke 
reserviert. 
Am Westrand des Lagers gab es schließlich noch au
ßerhalb des umzäunten Gebietes die Nebengebäude in 
denen das Wachpersonal untergebracht war. 
Der einzige Eingang zum NL (B eilage C) war in der 
Via Remesina. Wie im AL führte eine Brücke über den 
Kanal, der an der Straße entlangfloß, zu den Gebäu
den des Armeekommandos, den Aufseherunterkünften 
und den Sanitäranalgen. 
Es gibt allerdings vor allem in Bezug auf den Ein
gang zum Gefangenenlager Diskrepanzen, wenn man die 
beiden Pläne~ die uns zu r Verfügung standen, ver
gleicht möglicherweise stellt der eine den 
Bauplan, der andere die tatsächliche Ausführun g 
(Beilage 0) dar. 
In allen vier Ecken des Lagers wa r en überhöhte 
Wachtürme, von denen aus in der Nacht jeder Winkel 
mit Scheinwerfern ausgeleuchtet we rden konnte. Ent
lang des gesamten Areals waren Wachhäuschen (wie im 
AL im Abstand von SO Metern ) und Lampen fü r die 
Nacht. 
Ein Kanal (wahrscheinlich ein Teil dessen, der öst 
lich des Lagers noch erha lten geblieben ist ) t renn 
te das Gefangenenlager und das Armeekommando. Es 
ist höchst unwahrschein lich , da ß die Mauer schon 
damals bestand - wahrscheinlich wurde sie erst nach 
1945 e ,bau t. 
Die Sektion für die Gefangenen umfaßte a uf ih r e 
notwendigsten Bedürfnisse zugeschnittene Gebäude 
(mit sanitären Anlagen dazwischen 1, die parallel 
zu den Stacheld,ahtreihen angelegt wa,en. Sogenann
te " Doppe Iba ,acken" mi t einem F assu ngs v e rmögen 'I on 
über 300 Pe rsonen waren mit WC-Anlagen und 
Waschbecken, sowie drei Reihen hölze rn e r Feldbetten 
und in Zweierreihen ausgerichtete Strohmatratze n 
ausgestattet und dienten als Gemeinschaftsschlaf
raum für die Gefangenen (Beilage E ) . 
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Die Ähnlichkeiten zwischen den Anlagen der b ei de n 
Lager sind also offensichtlich (Bei l ag e B + C ) . 
Ku r z gesagt, weisen Bauweise un d a r chite k t on i sche 
Form v iele Gemeinsamkeiten auf, obwohl die inne re 
Anlage und der eigentliche Ve rwendungszweck der (; e
b ä ude im NL besser durchdach t scheinen. Schließlic h 
waren auch die bis heute unveränder t gebliebenen 
Aussenfronten seh r ähnlich. 
Selbstverständlich erfuhr das Lag e r v on der u r 
sprüng lichen Planung bi s zum gege nwärtigen Aussenen 
mehrere Stufen der Veränderung lBeilage f ) . Jede 
Veränderung hi n g unmittelbar mit dem j eweili gen 
Verwendungszweck der einzelnen Lagerteile zusammen, 
- Eine grobe Beschreibung folgt. 

KRIEGSGEFANGENENLAGER NR. 37 

Trotz der Lagerbed i ngungen. - ~ die nach Aussage, die 
sich auf den Anfang ( 1942 - 43 ) bezi ehen, generell 
prekär waren (man denkt nur an die anfängliche Un 
t erbringung und die Probleme mit Gesund heit und 
Verpflegung! ) , entsprachen die Lebensbedingungen 
der Krie g sgefangenen im großen und ganzen den gel
tenden internationalen Be stimmungen. 
Darüberhinaus durften die Gefangenen aufgrund v o n 
Interventionen des Roten Kreuzes Essenspa kete 
erhalten, die Tee, Schokolade usw. enthielten . Die
se Produkte, die aufg r und ihrer Ra r itä t auf dem 
heimischen Markt g roßen Wert hatten. wurden übli
cherweise gegen Eier, Gemüse, Wein und anderes 
eingetauscht . 
Kranken Gefangenen wur de auf der Lage r - Kranken
station Erste Hilf e ge l eistet. Wen n ein Krankenhau
s a ufenthalt notwendig wurde. überfüh r te man sie in 
die Militärabteilung des Kra nkenhauses in Carpi . 
welche im Febr ua r 1943 i hre Tätigkeit a l s ~l Kran
kenabteilung aufna hm. 
Die Anwesenheit eines Kap l ans für katholische Sol 
daten un d Gefang~ne ermöglichte , daß mit Erlaubnis 
des Lagerkommandant e n jeden Sonntag in der Kdntine 
ein Go t tesdie nst abgehalten we rde n konnte. 
Freizeit- und Spor ta k ti vitäten ( Theate r , Fußball. 
Bo x en ) war e n erl a ubt - der Einsatz von Gefangenen 
in landwi rtsc haftl ichen Arbeitslagern auf gewohn
heitsmäßiger Basis erfol g te erst nach dem Früh jahr 
1943 . 
Die Höchstzahl von Gefangenen. die j e zu elnem 
Zeitpunkt im Lage r wa r . beläuft sich auf etwa 5 000, 
obwohl das äusserste Fass un gsvermögen sicher dco 
pelt so ho ch gew e se n wä re . 
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DER 8. SEPTEMBER: 

In der Nacht vom 8. auf den 9 . September - einen 
Tag nach dem Waffenstil lsLand der Italiener mit den 
Alliierten - wurde das Lager bei Fossoli gewaltsam 
von dt. Truppen eingenommen. 
Die italienische Garnison die f~r das Laqer zustin
dig war. wurde entwaffnet, unte r Arrest ges tell t 
und anschließend nach Modena ~berf~hrt. Nur 2 Offi
ziere wurden als Verbindungsm~nner zurGc kbehalten. 
Die meisten der Gefangenen wurden nach und nach Ln 
deutsche Konzentrationslager abgeschoben. Der letz
te Gefangenentransoort von Fossoli war Ende 
Seotember. 
Danach verließen die Deutschen das Lager, übergaben 
es wieder den Italienern - diesmal unter der Auf
sicht der Sozialrepublikaner. 
Im Winter 1943/ 44 wurden Juden und pp'ti tische Ge
fangene aufgrund neuer Bestimmungen d~r Rsssenpoli 
tik erneut in diesem Lager eingesperrt. 
Die Deutschen hatten das Lager somit wieder 
besetzt; die Italiene r waren gezwungen mit Ihren 
Häftligen ins Alte Lager auszuweichen (J uden 
ausgenommen). 

Somit war das Lager in Fossoli zwei geteilt : in eln 
deutsches und in ein italienisches Lager, mi t zwei 
getrennten Verwaltungsapparaten, beide aber unter 
der Führung des deutschen Armeekommandos das seinen 
Hauptsitz in Verona hatte. 

DAS ITALIENISCHE LAGER: 

Im Alten Lager, das unter Mussolinis Truppen und 
der Polizei stand, waren vor allem politische Ge 
fangene (italienische Antifaschisten , Partisanen 
und de ren Anhinger), normale Gefangene - vor allem 
aus dem Gefängni? von S . Enfemia in Modena und 
El tern von Wehrdienst v e rweigerern untergebracht. 
Weiters waren auch ausländische Hiftlinge hier: 
Amerikaner, Briten, Russen, Polen, Franzosen, G,- i3-
ehen und Nordafrikaner. 

Laut Zeugenberichten wa r en die Zustände im italie 
nischen Lager nicht 50 bedrückend wie im deutschen . 
Häftlinge wurden nach Nationalititen g rupp iert: sie 
hatten ihre eigenen Vertre t er, tragen Zivilbeklei 
dung und es scheint, daß sie keine bestimmten 
Pflichten zu erfüllen hatten. 
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Einmal in der Woche konnten sie Besuch empfangen, 
wie auch Briefe und Pakete. Die deutschen Benörden 
mußten die italienischen des Öfteren auffordern, 
strenger zu sein. 

DAS DEUTSCHE LAGER: 

Das Neue Lager offizielle Bezeichnung 
"Polizeiliches Durchgangslager unter deutscher" 
Führung war in zwei Sektoren unterteilt: 
der eine Sektor für politische Gefangene, der ande
re fü r Juden. 
Italienische Beamte hatten nur Zugang zu den Büros 
der Lagerkommandatur, nicht aber zu den 
Gefangenenbaracken, die Gefangenen wurden streng
stens von der Außenwelt isoliert. 
Besuche und Gespräche wurden nur mit gr~~~r Schwie
rigkeit erlaubt trotz der v orhandenen 
Be stimmungen. Mit Paketen und Korrespondenz wa r es 
genauso schwierig; sogar religiöse Feiern wurden 
den Gefangenen erschwert. 
Italienische Politiker und Intelektuelle, Beamte 
der Regierung, "Streiker" aus verschiedenen Stidten 
(Turin, Mailand, Genua ) , Homose xuelle und 
Gefangene, mit lebenslänglicher Haft waren in die
sem Lager interveniert . 

Was den j üdischen Sektor betraf, so wurde die Mehr
heit der Juden die in Italien gefangen wurde nur 
vorübe r gehend hier festgehalten, wie u. a. auch die 
Gefangenen aus den Lagern von Borgo San Dalmazo und 
Monticelli Termini, nachdem d i ese geschlossen wor
den wa i-en. 

Die zwel 
fangene 
Bauten . 

Sektoren für politische und jüdische Ge-
waren in zwei voneinander getrenn ten 

Ein jeder Gefar;"'lgene mUl3te eln Abzeichen, da';, zu r 
Unterscheidung diente , tragen : 
Juden ein gelbes Dreiec k. politische Häftlinge eln 
rotes und Ausländer ein blaues . 

Häftling e , die als besonde rs ungest~m oder gefihr
lich galten, waren oft in ei ner von den anderen ge
trennten Baracke untergebracht und wurden zudem oft 
noch v on ukrainischen Soldaten bewacht. 



47 

CARPI Fossoli 

Die Bestimmungen aes Lagers, klar und genau, sahen 
für die Gefangenen bestimmte Pflichten vor: 
die Instandhaltung und Reinigung des Lagers , der 
Baracken und der Sanit~ranlage n, weiters Garten
und Küchenarbeiten (vorwiegend Juden wurden hiafür 
herangezogen j . 

Im Sektor der po liti schen Hjftlinge konnte sich 
trotz allem eine Widerstandsgruppe bilden, die eine 
seh r wichtige politische Rolle inne hatten; SOWOhl 
menschliche als auch moralische Unterstützung ~onn

ten die Häftlinge von dieser Gruppe bekommen. 

Tatsache ist. daß die S8-Gefangenen bei unzähligen 
Gelegenheiten erniedrigt und mißhandelt wurden, von 
den kaltblütigen Mo rden an die sich Zeugen 
erinnerten, ganz abgesehen. 
Der zweifellos grausamste Vorfall ereignete sich am~· ~ 

12 . 07.1944 als nämlich 68 Häftlinge a uf dem Schieß~ 
platz von Cibeno, in der Nähe v on Carpi, wahr
scheinlich als Vergeltungsmaßnahme hingeric htet 
wurden. Der Rechtsanwal t Leopoldo Gasparotti, einer 
der Führer der norditalienischen 
Untergrundbewegung, wurde zu einem weiteren Lager 
märtyrer als er am 22.06 .1 944 getötet wurde (laut 
Armeekommando bei einem Fluchtversuch). 

KONTAKTE ZUR AUSSENWELT : 

Die Bevölkerung von Carpi e rklärt sich auf ver
schiedene Arten solitarisch mit den Lagerinsassen 
-als Nachrichtenüberbringer (arbe iteten doch einige 
Einwohner im Lager, um dieses instandzuhalten ) , 
ode r sie halfen den Gefangenen aus dem Lager zu 
flüchten . 
Die Untergrundorganisationen von Mailand und Carpi 
CLN (Nationalkomitee für die Befreiung Italiens) 
sicherten ihre Hilfe ebenfalls zu, inde m sie Gefan 
gene mit Flucht~länen und Werkzeugen versorgte, die 
es diesen möglich machte, aus dem LaQer zu 
entkommen. 

Auch die Kirche le istete einen nennenswe rte n 
Beitrag. 
Hier vor allem der Pfarrer von Fossoli. P3ter Fran
cesco venturelli - er leistete sehr v iel und war 
darüber hinaus eine der wichtigsten Informations
quellen was die Fluchtwege ( -ziele ) de r Gefangenen 
betraf. 
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Aus zwei Gründen W3r es fu r Par tisanengruppen ka um 
möglich gewesen, das Lage r anzugreifen: 
1. Das Lager wurde v on Maschineng ewehren di e 3 u f 
Wachtürmen postiert wa r en , g ut bewacht. 
2. Die Umgebung d es Lager s bo~ kei ne n Dec Kungs
schutz 

Es sollte erwähnt werden, d a ß die Häftlinge nle 
sehr lange in diesem La g er waren , da dieses ei ge n t 
lich nur die Fun k tion ei nes Zwischenl agers 
erfüllte. 
Tatsächlich wurden die Gefangenen mit Zügen zu ve r 
schiedenen anderen Lagern geb rac h ~ nach dem 
08.09 . in die deutschen Lage r Auschwitz, Ravens bu rg 
und Mauthausen - manchmal mit Zwischenstop in Gr ies 
(in der Nähe von Bozen). Zusammenfassend kann man 
sagen, daß die Gefangenenzahl im Lager von Fossoli 
; .. 

• ~ewissen Schwankungen unterlag - das Verschwinden 
des Lagerbuches (Namenslisten usw .) wie auch andere 
Listen und Aufzeichnungen, macht es unmöglich, g e
naue Angaben zur Zahl der Gefangenen zu machen. 

DIE LETZTEN MONATE: 

Im Frühling 1944 wurde das italienische Lage r 
evakuiert: die Gefangenen ausländischer Nationali
täten wurden in das deutsche Lager, die anderen. 
mit Ausnahme derer, die befreit wurden, in die La
ger nach Deutschland abgeschoben. 
Ende Juni, als sich die Front rasch näherte und 
Partisanenaktionen vehement zunahmen, 
nehmend schwieriger da s La g e r zu 
bew a chen. 

wurde 
übe r -

es zu-
und z u 

Das deutsche Armeekomman d o wa r daher gezwungen. die 
0 ber s tellung der Gefang enen zu beschleunlgen , und 
zwa r so rasch, daß das Lager bereits Anfang August 
e vakuiert war. 
Das Gebiet um Fossoli wu r de gewählt um Gef a nge ne 
hier zu sammeln und dann weiter in Richtung Deut
schl3nd zu schic ken. 

Den ganzen Monat August ware n Anku nfte u nd Abf~h r 

ten ( der Züge ) - die Depor tier t en wuren aus de n Ge 
bieten von Bologna., Mo d ena. Re gg io u nd Pa r ma h ie r 
zusammengesammelt. 
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Die Anzahl de r Ge fanaenen, die in diesem Lager 
festgehalten wu rden schwankte zwischen 800 und 1000 
pro Tag, was letztendlich eine Gesamtsumme von 
10000 bis 15000 ergibt - die durchschnittliche Auf
enthaltsdauer betrug 24 - 28 Stunden. 
Im da rauf folg enden No v emoer wurde die Anzahl der 
An künf te imme r geringe r un d das Lager wa r praktisch 
leer . 
Am 20.11. wurden d u rch ein Bombardement der Al 
liie rten zahlreiche Ge bä u de zer s t6 rt . Am 29.11. war 
die übersiedlung vom Lager in Fossoli nach Gonzago 
( bei Mantua ) letztlich abgeschlossen. In diesem La
ger waren die Ar beiter berei ts im Ju li a ufgeno mmen 
worden - dieses Lage r diente als Durchgangslager. 

NACH DER BEFREIUNG : 

~ • • .. ~ .I 

De r Bericht, den die "Mau l-er -, Maler - Verelnlgung 
dem Bürgermeister von Ca r pi am 30.04.1945 
übe rreichte, schien ursprünglich vorzuschlagen , daß 
die neue Administration bereit wäre , das Lager als 
Wohnunterkünfte für die Bevölkerung zur Verfügu ng 
zu stellen. 
In Wahrheit wurde das Lager auf Kos te n des Innenmi
nisteriums wiederhergestellt und sollte für die In 
ternierung von Faschisten, Mit g liede rn der Schwar
zen Brigade und kroatischen Rebellen dienen; wei
ters soll es eine Lösung für die überfüllten Ge
fängnisse darstellen . 
Im folgenden Herbst abe r sah s ich das Lager wieder 
mit der Unterbringung von ausländische n Flüchtlin
gen konfrontie rt. Von diesem Zeitounkt an war die
ses Lager ein Sammell ager fü r FlüChtling e unter der 
Aufsi cht von ehemaligen Partisanen und der Poli 2ei. 
Zahlreiche Flü chtlinge verschiedener Nationalita~en 
wu rden später entwede r ln andere Lage r gebracnt 
oder freigela ssen. 
Das Neue Lager, vormals das Lager unter 
des deutschen Armeekommandos, wurde 
Zweck v erwendet. In einer Bestimmung 
1946 stimmten die Stadt Carpi und das 
Abbruch des Ko nzen t ra tionslager s des 1. 
zu. 

der Führung 
fü r diesen 
v om (~u<;u s t 
Mili~är dem 
'.-Je 1 t kr i eges 

Das Alte Lager (Beilage G) wurde schon vorher von 
arbeitslosen Arbeitern abgetragen - verwendbare Ma
terialien wurden von ihnen verkauft. 
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Im Mai 1947 wurde das e hemalige ~onzentrationslager 
von Mitglieder der "Ope ra Pi c oli Aoostoli" - einer 
Gemeinschaft vom Priester Pater Zeno Sal tini ins 
Leben gerufen - verwendet - es sollte f ür waisen
kinder des Krieges. die auf Adooti v elte rn wa rte ten. 
benutz t we r den . 
Die übernahme des Lagers seitens dieser Organisati
on wu rde v on Leuten, die Tur das Lager v e r antwort
lich zei c h ne ten. gebilligt - nur weni ge Tage spiter 
gab auch Min i ste r Oe Casoeri seine Erlau bnis : die 
"Nomadelfia" war geboren. 
Si e beansp ruchte das Lager bis August 1952 und 
nachdem die OPA aufgelöst worden wa r , übe r siedelte 
die Nomadelfia nach Gr osseto. 
Das Lager wurde spate r als Auffanglager fü r Geflo 
hene aus der Region Julien un d Dalmatien verwendet. 
Später hat te es noch verschiedene Ve r wendungszwec ke 
- allerdi ngs war es immer nu r vor übe rgeh end benützt 
~...,o rd e n . 

ÄNDERUNG UND ERNEUERUNG: 

Der gegenwärtige Zustand des Neuen Lagers (Beilage 
F ) sollte als Resultat eines'Prczesses. der ln 5 
Stufen ablief, angesehen we rde n. 

Die erste Stufe, die den Originalbau (1942/43) 
umfaßt, wurde be r eits besprochen . 
Es ist also sicher anzunehme n . da ß die Umordnung. 
die im August 19 44 durchgeführt wur d e, keine wes
entlichen stru kturellen Ver inderungen mit sich 
brachte. Kurz danach wu r de das Lager bombardiert 
und viel e Gebäude des Armeekommandos beschidigt . 
Die zweite Stufe beg ann als ein anderer Verwen
dungszweck für das Lager gefunden wurde. 
Zwischen 1945 und 1947 wurde das Lager a ls Flücht 
lingsauffanglager v e rwendet. 
Die Mauer, die die zwei Te ile für die Häftlinge 
ei nschloß , mu ß in dieser Zeit gebaut worden sein . 
1946 wurde ein großer Kontrollwacht u r m im Zentr~m 

des Dreiecks. das als Versammlungsplat z diente, 
errichtet. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden 
Sektionen noch durch el nen Stacheldraht=aun 
getrennt. 

Was die verblei benden Gebäude und ihre In nena us
s t attung betraf, so ka nn man sagen, daß sich etwai
g e Veranderungen nur a u f einige Erneuerungen der 
Anlage bechränkten . 
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Die dritte Stufe begann als aas Lager vo n der OPA 
in Anspruch genommen wurde. 
Drei oder vier Ma uern, die die Um z junung bildeten. 
wu r den ab gerissen un d der S L3che ldraht entfernt. 
Drei vo n den vier Wachtur me n wur den ebenfalls abge
rissen wäh r end ein fünft er übriggelassen und als 
Transformatorraum verwendet wurde. Das Innere der 
Gebäude wurde grundlegend geanderL , die äusse ren 
Hauptmauern wurden troc ken g e leg t. Ein kleine r Gar 
ten auf einer Lichtung wu rde für den Anwesenheits
appell benutzt. Das Lager hatte b e gonnen wie eine 
kleine Stadt zu funktionieren. 

Die vierte Stufe, die Zeit v on 1?52 - 53 . betrifft 
Teile von Gebäuden, die verwende t wu rden um Fl ücht 
linge aus Julien und Dalmatien unterzubri ngen . Die
se Flüchtlinge setzten ihrerseits Insta ndhaltungs -
arbei ten for t. . .,.", .... 
Später wurde das Lager baufällig und nu r mehr vo n 
Vagabunden oder Obdachl o sen verwendet. Der Verfall 
des Lagers setzte bereits in der vierten Stuf e ein 
und war in der fünften, der letzten Stufe, berei ts 
abgeschlossen. 
Baracken wurden abgeri ssen und Pfosten, Balken und 
"falsche Decken" als Brennstoffe verwendet. Keines 
der Gebäude - waren diese doch nicht sehr massiv 
gebaut - wurde vom Verfall verschont. 

1973 stellte die Stadtv erwaltung von Carpi ein An 
suchen an die Finazbehö rde, mit der Bitte das Ge
biet des ehemaligen Lagers bei Fossoli käuflich er
werben zu können. 

E i n Mu s eum für "politische und rassistische Depor
t i e r t e i n den Na z i-V e i" nie h tun 9 s 1 ag er n" w u r dei m 
Oktober 1973 im Castello dei Pi o e röffnet - gepLant 
vom Architekten Belgio joso. der selbst Häftling ln 
diesem Lager war. 

Das Ansuchen wurde mit der Tatsache begründet. daß 
dieses Lager fortwähr end als Mahnmal und Wahrzei
chen dienen sollte. 

Nic h t nur für diejenigen, die schlechte Erinnerun 
gen damit ve rb ind en, seien sie je tzt selbst uberle
bende ode r Verwandte v on ehemalige n Häftlingen. 
sonde r n auch für Forsche r und Historiker, die sich 
mit der politischen u nd rassistischen Verfolgung 
beschäftigten. 
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Laut Gesetzt Nr. 241 vom 15.06.1984 ging das Lager 
bei Fossoli ohne Entschädigung in den Besitz der 
Stadtgemeinde Carpi über. 
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front view 
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Riduzione grafjca dei progetto originale dei Febbraio 1943 scala 1 :200 
Scaled down drawing of the original project of February 1943 scale 1 :200 
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BERICHT 

Denen ich Mut machen wollte 
klang meine Stimme unecht 
Vielleicht hatte ich nur mir selbst 
Mut machen woll en 

Das ging nicht mehr: 
ich sah meine eigene Angst 
und war verzweifelt 
weil ich verzweifelt war 

Mir blieb keine Wahl als zu sprechen 
von dieser Verzweiflung 
Ich war zu voll von ihr 
um sie zu verschweigen 
Einige hörten zu 
die noch vor Tagen 
meine Ermutigungen 
nicht angehört hatten 

Denen ich helfen wollte 
mit mei nem Mut 
helfe ich vielleicht 
mit meiner Verzweiflung 

E. Fried 

..... 
, .. 't-
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ERLAUTERUNGEN ZUM ENTWURF 

Im Jahre 1932 erschien ein Buch mit dem Titel 
"Europäische Diktaturen " , geschrieben von Graf Car-
10 Sforza. 
Der Autor versucht Antwort zu geben ,warum es in 
Europa nach dem Ersten Weltkrieg eine ware Epedemie 
von Diktaturen gab. Das Buch behandelt die Frage 
nach Entstehungsgeschichte und Entwicklungstenden
zen der Diktaturen verschiedener europäischer Län
der (u.a. Italien, Polen, Deutschland, Spanien, 
Rußland ). 
Auch wenn 1932 das Ausmaß der kommenden Kathastro
phe noch nicht klar abschätzbar war, so verwundert 
es doch, wie wenig ein Mensch, der sich mit dem 
Problem der Diktaturen politisch und gesellschaft
lich auseinandersetzte, erkennen konnte. Dazu Aus
züge aus dem obengenannten Buch: 

"Aber auch in dieser sturmbewegten Perio
de der Wirrnis und Ungewißheit machen 
sich in Deutschland zahlreiche Anzeichen 
der wachsenden'Erkenntnis bemerkbar, daß 
es zur Rettung der Nation nicht eines 
Heilands noch eines ganzen Schwarms von 
Heilanden bedarf, sondern des ehrlichen 
und opferbereiten Willens aller, eines 
jeden nach seinem Vermögen, am Wohle der 
"Res Publica" mitzuarbeiten." 
"Man muß die, Entwicklung des deutschen 
öffentlichen Lebens erst noch über eine 
ganze beträchtliche Reihe von Jahren hin 
beobachten, ehe man ein gültiges Ergebnis 
daraus ziehen kann." 
"In ein paar Jahren wird sich niemand 
mehr durch Diktaturen die Ruhe rauben 
lassen. Wenigstens nicht 
von der pathologischen 
die sie nach dem Kriege 
angenommen haben." 

durch Diktaturen 
Beschaffenheit, 

(Anm.:Erster WK ) 
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War im Jahre 1932 die Gefahr des Hitlerregimes anscheinend 
noch nicht abschätzbar , so war doch der Antisemitismus un
leugbar vorhanden; er wa r n icht nu r vorhanden . er hatte be
reits eine lange Tradition . Dazu ein Arti ke l vom Titelblatt 
der "Grazer Tagespost" vom 27.09.1919 : . 
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Vorurteile brauchten also gar nicht mehr geschaffen 
zu werden. 
Sie waren unübersehbar vorhanden. 
Warum die Auswirkungen der Vorurteile übersehba r 
waren ist ein bis heute ungelöstes Problem. Die Ur
sache und Lösung liegt wohl hauPtsächlich im Phäno
men "Vorurteil" selbst . 
Untersuchungen von Le Bon , Freud, 
und Mitscherlich beweisen nur die 
Begriffes. 

Frankl, Ringe l 
Komplexität des 

Dessen ungeachtet erschüttert aber, wie durch Igno
ranz und Intoleranz von Millionen Menschen die Un
terdrückung und Ermordung von Millionen Menschen 
möglich war. 
Wenn auch die Menschenvernichtung in den Lagern für 
den größten Teil der Bevölkerung nicht "sehbar" 
war, so war doch die alltägliche Erniedrigung und 
Unterdrückung der vom Regime Angefeindeten 
"sehbar". 
Es war das "nicht erkennen wollen" jedes einzelnen 
Beobachters -noch lange bevor Gefahr bestand im 
Einsatz um das Leben A~derer sei eigenes Leben zu 
gefährten. 
Die Zahl jener Wenigen (oder doch ?: Vielen) die in 
oder über den Rahmen ihrer Möglichkeiten hinaus ge
holfen haben ist gering ( quantitativ) angesichts 
der großen, stummen Masse. 

Bis zum Kriegsausbruch wurden in Wien mehr als 250 
antijüdische Verordnungen erlassen. 

Stichworte dazu: 
Verhaftungen, Plünderungen, 
Reibpartien, Zeitungshetze, 
Kennkarte, Kristallnacht ... 
Benützungsverbot von: 

Judenstern, 
Beschlagnahmung, 

Schlaf- und Speisewagen, städtische Bäder, Prater, 
öffentliche Parkanlagen, Rundfunkgeräten. Theater, 
Kino, Sportveranstaltungen, Museen, Gaststätten. 
Bibliotheken, Konzerten ... 
Streichung von Arbeitsentgeld 
Kinderzulage, Lebensmittelkarte ... 
Ausgehverbot zur Nachtzeit 

fü r Feiertage. 

Beschränkung der Einkaufszeit auf eine Stunde 
Berufsverbot für Ärzte 
Verbot für Dissertationen jüdische Quellen zu zi-
tieren .,. 
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Die Bevölkerung hat gesehen und gewußt. Aber der 
Einzelne war nicht in der Lage aus der kollektiven 
Bande der Masse auszubrechen. 
Durch mangelnde Selbstkritik und Selbsterkenntnis 
wurde das Vorurteil zur Selbstverstandlichkeit. 

"Wir erliegen einem 'Reflexionsblock' , einer 
Reflexionslähmung, können vorurteilsbesetzten Kom
plexen der Realität gegenüber plötzlich nicht mehr 
nachdenken, reflektieren, uns abwägend verhalten, 
sondern es scheint uns ein Stück Welt mit 
Evidenzcharakter, als so und nicht anders, als so 
selbstverständlich, daß es sich gar nicht lohnt, 
eine Frage darauf zu verschwenden." 
~·ehreibt Mi tscherlich in seinem Buch "Die Unfähig-

·'·kei t zu traue rn G ru ndlagen kollek ti ven 
Verhaltens". 

Erst wenn der Mensch sich selbst erkennt -durch den 
Anderen- wird es ihm möglich sein etwas zu tun -für 
den Anderen. 
Mit dem Bewußtsein, daß die eigene Freiheit nicht 
dort endet, wo die Verantwordung für den Anderen 
beginnt, sondern daß mit dieser Verantwortung erst 
die eigene Freiheit erreicht wird, wird der Mensch 
in der Lage sein für die Freiheit des Anderen 
einzutreten. 

Widerstand gegen Ignoranz 
Unterdrückung. 

isb Widerstand gegen 

Absicht des Projektes ist nicht die Schaffung eines 
Denkmals als Erinnerung an die Vergangenheit. 
Mit dem vorgeschlagenen Entwurf wird versucht zur 
Wachsamkeit in der Zukunft aufzufordern. 

Die Reflexion des Objektes ( Lagerbaracke ) ist Auf
forderung zur Reflexion im SUbjekt ( Mensch ) . 
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Gestaltung des Geländes 

Den bedeutungsvollsten Teil des Lagerbestandes bil
den die ehemaligen Gefange nenbaracken. 
Dieser rechtwinkelig angeordnete Gebäudekomplex 
liegt. um zwei Achsen gespiegelt, als massi v e 
Blockstruktur im Gelände. Die Blöcke sind über ei
nen Weg, der die eine Spiegelachse aufnimmt, mit 
dem Bestand verbunden. 
Dieser Weg durchschneidet das Gelände vom alten La
ger aus abwärtsführend als Rampe und verläuft par
allel zum nördlichen Bewässerungskanal. 

Die übrigen Gebäude (Unterkünfte der Wachmannschaf
ten und Offiziere. Verwaltungsgebäude. Wäscherei, 
Küche. Lagerschuppen etc. ) sind, ausgenommen 
Kirche. Wachturm und der Mauer im Norden . 
abgerissen. 
Der Abbruch reicht bis zum Niveau des Erdbodens und 
läßt die Grundrißstruktur der Mauern sichtbar. 
Im westteil des Gebäudes liegt ein stufenhoher und 
60 cm breiter Betonrost mit lS rn-Raster. Die 
Grundrisse der abgerissenen Gebäude sind unter die
sem Rost erkennbar. In diesem Raster sind die alte 
Kirche und das neue Cafe eingegliedert. 

Die Erschließung der Anlage erfolgt über die Via 
Remesina im Westen. Die Zufahrtsstraße führt zu e~
nem Bereich , der durch fünf Betonmauern von 80 cm 
Höhe und 140 m Länge gegliedert wird. Davon bieten 
zwei Zeilen für etwa 160 Parkplätze Platz. Eine 2 
Meter hohe Ziegelmauer schließt U-förmig den Be
reich Kirche - Cafe gegen die Via Remesina. die Zu
fahrtsstraße und die Parkplätze ab. 
Die bestehende Wegführung im Lager ist beibehalten. 

Fossoli liegt in der Po - Ebene. einem hauptsäch
lich landwirtschaflich genutzten Gebiet. das von 
vielen Bewässerungskanälen durchzogen wird. Diese 
Situation ist auch im Bereich der geplanten Gedenk
stätte vorhanden. Der Entwurf nimmt bei der Er 
schließung des Geländes die vorhandenen Feldwege in 
ihrer unbefestigten Form auf. 
Die landwirtschaftliche Nutzung wi r d in das Areal 
der Gedenkstätte hereingezogen. Rasenfl ä chen bilden 
den übergang zu den Baulichkeiten. 
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In der Mitte des Geländes liegt ein großes 
Rapsfeld, das von Rampe und Kanal durchschnitten 
wird. Der Bereich des alten Lager s wird dicht be
waldet und bildet einen Riegel gegen die Via dei 
Grilli. Der bestehende Baumbestand im Neuen Lager 
bleibt erhalten und wird entlang de r altan Mauer, 
der Parkplätze und des Cafes ergänzt. 

Die Kirche 

Die Kirche ist Bestand des Lagers. 
Sie wurde während der Kr iegsjah r e 
des Pfarrers von Fossoli errichtet. 
der Renovierung als Gedächtniskirc~€ 

. ~ 

Die Ba ra cken 

auf Initiati v e 
Sie soll nach 
dienen . 

Die Gefangenenbaracken wurden in der Nachkriegszeit 
mehrmals umgebaut. 
Ursprünglich bestanden sie aus zwei großen Schlaf
sälen die von einem Sanitärblock getrennt wurden 
(siehe Seite 57 ). 
Der Entwurf sieht die Entfernung der Innenwände und 
des Daches vor. Die Gebäude unterliegen kontrol
liertem Verfall und sind für Besucher gefahrlos 
zugänglich. 

Da s Cafe 

Das als Cafe bezeichnete Gebäude besteht aus zwei 
eigenständigen Teilen. 
Ein würfelförmiger Bau mit zwei Geschossen und 10 m 
Seitenlänge .beinhaltet im Erdgeschoß ein Selbstbe
dienungscafe und einen Büroraum für die Verwaltung. 
Eine von außen zugängliche Treppe führt in das 
Obergeschoß zu Seminar- bzw. Ausstellungsräumen. 

Die Konstruktion besteht aus Stahlbeton und einem 
Sperrbeton Flachdach. An der Südseite sind die 
Räume im Obergeschoß über verschiebbare Glaselemen
te belichtet. Die Beschattung ergibt sich durch den 
Dachüberstand von 2.5 Meter. 
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Der zweite Baukörper ist ein unverputzter 
Ziegelbau. Eine Seite des rechtwinkeligen Gebäudes 
wird von der Treppe zur Aussichtsterrasse ( in 8 m 
Höhe) gebildet. 
Im Erdgeschoß befinden sich Lagerräume für Verwal
tung und Gafe, und die WG-Anlagen. Ein Durchgang 
ermöglicht die Belieferung des Gafes von der Via 
Remesina her. Im Obergeschoß liegt ein 
Ausstellungsraum, der über zwei Brücken mit dem 
Kerngebäude verbunden ist. 

Die Blöcke 

Die Blöcke bestehen aus massiven Beton und sind mit 
4 mm Edelstahl dicht ummantelt. 
Ihre Anordnung und ihre Größe steht in Bezug zu den 
bestehenden Gefangenenbaracken. Die Blockhöhe be
trägt 160 cm. 
Die Lage der Blöcke in der Landschaft ergibt sich 
aus der zweimaligen Spiegelung der 
Gefangenenbaracken. 
In Form übe~dimensionaler Fundamentplatten stehen 
die Blöcke als Warnung vor der jederzeit möglichen 
Wiederholung der Vergangenheit. 

Die Hallen 

Unter drei Blöcken, die normal zur Rampe stehen, 
befinden sich Hallen, die als Ausstellungsräume ge
nutzt werden können. 
Gegliedert werden die Räume durch zwei Betonmauern 
von 48 m Länge und 1 m Breite. Diese Mauern sind 
6,5 m hoch und heben damit den darüberliegenden 
Block 20 cm von der Hallenaussenmauer ab. 
Durch den sich damit ergebenden Lichtspalt werden 
die Hallen indire k t belichtet. 
Ein unterirdischer Gang erschließt die Hallen von 
der Rampe her. 
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Die Rampe 

Der Weg vom Lagerbestand zu den Blöcken verlauft 
als abwärtsführende Ramoe ( Breite 4 m) . die den ca
wässerungskanal überbrückt und nach insgesamt 715 
Metern in einer Tiefe von 7 m im Er dreich endet. 
Eine Brüstungsmauer sichert diesen Einschnitt ins 
Gelände . Von diese r Rampe erfolgt auch der Zugang 
zu den unterirdischen Hallen. Zwei Treppen ermög:i
chen den Abgang von den Wegen, die die Rampe ent
lang der Brüstungsmauer begleiten. 
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VORTEILE DER UNWISSENHEIT 

Nichtwissen 

.. :c.. 
"', tut niemand weh 

' .. 
mit Ausnahme derer 

denen wehgetan werden kann 

weil niemand es weiß 

E. Fried 
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·-FALLIG AM: 

Auszug aus der ENTLEHNORDNUNG: 
lelhlrlst längstens 30 Tlge. Bne Verlängerung 
Ist vor Ablaul der Frist anzusprechen. Um 
pUnktIIehe Bnhlhung der leihfristen wird 
ersuchtl Volle Ralhing des Entlehners IUr 
Verlust lind Beschädigung von BUchern. 
Weitergabe entlebnter Werke In Indere 
Personen Ist nicht gestattet. 
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